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Öffentliche Gesundheit und KJGD: 
ein Public-Health-Instrument  



Biografischer Ansatz der Präventionsketten 
(Richter-Kornweitz u.a., 2014) 



Expertise 

Fachlichkeit (Sozialpädiatrie) 

gutachterliche Kompetenz 

 

 

 

Netzwerk mit 

Akteuren Gesundheit 

Akteuren Soziales, 

Jugendhilfe, Bildung 

qualitätsgesicherte Daten 

mit Bevölkerungs- und 

Gemeinwesenbezug 

 

Möglichkeit zur aufsuchenden 

Tätigkeit (gesetzliche 

Grundlagen) 

Präsenz vor Ort (im Sozialraum, 

in Institutionen etc.)  

Was kann der Kinder- und Jugendgesund- 

heitsdienst (KJGD)  anbieten? 



Frühe Betreuung – Frühe Bildung 

Im Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrag bedeutet 

Bildung im weiteren Sinne: 

 

Anregung und Förderung von Reifung und Entwicklung 

 

Unterstützung bei der Bewältigung von Entwicklungsaufgaben 

(physisch, psychisch, bezogen auf Alltagskompetenzen, 

emotionale und soziale Basisfertigkeiten) 

 

Anwendung von Gesundheitspädagogik: körperlich, seelisch, 

kognitiv, funktionell, psychosozial 



Entwicklungsförderung ist Frühe Bildung 

 

elementare Rolle der Familie (Bedeutung von Bildungsferne 

und sozioökonomischer Benachteiligung; Geschwisterzahl im 

Mittel 0,47; Pluralisierung von Lebenswelten und 

Lebenskonzepten etc.) 

Zugangsmöglichkeiten über aufsuchendes Vorgehen: 

Babybesuche, Frühe Hilfen, SMAs* auf Wöchnerinnenstation 

peers (konkret und virtuell! / soziale Netzwerke) 

zunehmende Bedeutung institutioneller Frühbetreuung 

Frühförderstellen, Sozialpädiatrische Zentren, therapeutische 

Einrichtungen 

 
 

* Sozialmedizinische Assistentinnen = ausgebildete Gesundheits- und Kinderkrankenschwestern mit 

theoretischer und  praktischer Zusatzqualifikation 



KJGD und Frühe Hilfen: 

Zugang zu benachteiligten / bildungsfernen Familien 



Biografischer Ansatz der Präventionsketten 
(Richter-Kornweitz u.a., 2014) 



 

High Scope Perry Preschool Study:  

„positive effects of high quality programs for children born in poverty; 

evidence for positive effects on children‘s readiness for school, educational 

success“ etc. 

 

 

Review von Barnett (36 Studien!): Zielgrößen IQ und Schulerfolg: 

 „Programs...can produce boosts in IQ equivalent to about 8 IQ points.“ 

 „Early childhood care and education (ECCE) can produce sizable 

improvements in school success.“ 

 „Preschool programs can mean the difference between failing and passing, 

regular or special education, or staying out of trouble.“ 

 „Disadvantaged children – and among them girls – show greater benefit.“ 

 „The nation need to go ahead with public support for ECCE.“ 

 

Frühe Betreuung: 

Langzeiteffekte auf kognitive Entwicklung 



Die Tennessee-Studie (Chetty et al. 7/2010)  
untersuchte Kindergruppen, die sozioökonomisch äußerst ähnlich waren und 

konnte zeigen, dass mit der Qualität der pädagogischen Programme in der Kita 

ein deutlich besserer späterer Schulerfolg verbunden ist. 

 

Review von Barnett (36 Studien!): 
„The costs for good ECCE would be offset over time by reductions in social 

problems that cost the society far more each year.“ 

 

Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW)  
hat in einer 4/2014 veröffentlichten Studie nicht die Kompetenzen, sondern die 

Gesundheit institutionell betreuter Kinder in den Fokus genommen, die als 

zentraler Faktor für die altersgerechte Bewältigung von Entwicklungsaufgaben 

gilt. Fazit: Die Strukturqualität hat maßgeblichen Einfluss auf die Entwicklung 

der kindlichen Gesundheit zwischen 3 und 6 Jahren. 

 

 

Frühe Betreuung: 

ökonomischer und gesundheitlicher Nutzen 



KJGD und Krippe/ Kita: 

dem Setting zuführen (individuell) 

• in Kooperation mit dem Jugendamt („Risikokinder“) 

• in Kooperation mit den Kinder- und Jugendärzten, Therapeuten etc. 

das Setting „schützen“ und nutzen (systemisch) 

• für subsidiäre Untersuchungen 

• für gelingende Inklusion 

• für Entwicklung und Stärkung von Partnerschaften mit Eltern und pädagogischen 
Mitarbeitern 

• für settingbezogenen Gesundheitsschutz und Gesundheitsförderung mit Multiplikatoren 

Gesundheitsaspekte in der Debatte platzieren (politisch) 

• Kommunale Ebene: politische Entscheidungsträger, Frühe Hilfen, Jugendhilfe, örtliche und 
überörtliche Sozialhilfeträger 

• Landesebene: LGK, Entschließungen und Programmatik 

• Bundesebene: Entwicklung von Eckpunkten für ein Bundesqualitätsgesetz; Beteiligung der 
Fachgesellschaften 



Jährliches Monitoring:  

Daten zu FBBE auf Bundesebene 



Eckdaten Frühe Bildung in NRW: 

Investitionen in Krippe und Kita 

 

 

Von 2011 bis 2014 stiegen in NRW die Investitionen pro Kind 

unter 6 Jahre von 2011 bis 2014 von 3.863 €. 4.721 €.   

  

Personalschlüssel im Krippenbereich beträgt 1: 3,8; 

   in Kindergartengruppen 1: 9,0 (Stand 1.3.2016) 

 

Mehr als die Hälfte des pädagogischen Personals ist über 40 

Jahre alt; ca. ¾ hat einen Fachschulabschluss. Nur knapp 2 % 

sind männlich. 

 



Nutzung Früher Betreuung in NRW  
(Länderreport, Stand 1.3.2016) 

Tageseinrichtungen insgesamt 9.894 

Tagespflegepersonen insgesamt 13.524 

Unter 3 Jahre: 86.925 Kinder (25,7 %) 

Über 3 Jahre bis Schuleintritt: 483.861 Kinder (92,7 %) 

Ganz frühe Betreuung wird vorwiegend und in etwa 

gleichbleibend häufig von bildungsnahen Familien in Anspruch 

genommen. 

Fazit:  

Es gibt eine große Chance des Zugangs zu früher Bildung und 

zu Gesundheitsförderung im Setting, die von vielen 

wahrgenommen wird (aber nicht unbedingt vor diesem 

Hintergrund!). Es sind vermehrte und gemeinsame 

Anstrengungen erforderlich, damit benachteiligte Kinder 

profitieren können. 



FBBE* – was ist neu? 
(*Frühe Bildung, Betreuung und Erziehung) 

quantitativer U 3-
Ausbau 

neue 
Betreuungsformen 

(Kindertagespflege; 
Familienzentren) 

Entwicklung von 
Eckpunkten für 

Bundesqualitätsgesetz 

Fokussierung auf 
Sprache und 
Entwicklung: 

Vorläuferfähigkeiten für 
schulischen Lernerfolg 

Präventionsgesetz: 

Beratungspflicht zu 
Impfungen vor Kita-

Aufnahme 



Implementierung eines kooperativen  

Präventionsprojekts „frühe seel.Gesundheit“ 



Qualitätsdebatte auf Bundesebene 

Expertendialog BMFSFJ 

1/1 

ANLAGE ZUM PROTOKOLL 

Veranstaltung Expertendialog im Vorfeld der 21. Sitzung der 

AG Frühe Bildung 

Datum 16.02.2017 

Uhrzeit 10.00-11.30 Uhr 

Ort Festsaal der Berliner Stadtmission, Berlin 

· Präsentation von Frau Binder 

· Synopse der Positionspapiere aus dem Expertendialog 

(ergänzt um die Positionen der AGF) 

Expertendialog anlässlich der 

21. Sitzung der AG Frühe 

Bildung 

16. Februar 2017 

Rückschau auf die BLK 2016 und 

Ausblick auf den weiteren 

Qualitätsentwicklungsprozess 

1 

Bund-Länder-Konferenz und Zwischenbericht 

2016: ein großer Erfolg 

• Zwischenbericht mit erstmals gemeinsamen Qualitätszielen von 

Bund und Ländern. 

Zudem Kostenabschätzungen und Aufzeigen von 

Finanzierungswegen. 

• Verabschiedung der politischen Erklärung mit großer Mehrheit 

(nur HE Enthaltung): 

− Zwischenbericht als eine gute Grundlage für den weiteren 

Qualitätsentwicklungsprozess. 

− Qualitätsentwicklung ist notwendig. Unterschiedliche Stärken 

und Entwicklungsbedarfe der 

einzelnen Länder berücksichtigen. 

− Langfristige Gesamtstrategie von Bund und Ländern. 

− Der Bund muss sich stärker dauerhaft an den Kosten für 

Kindertagesbetreuung beteiligen: Dazu 

Instrumentenkasten und Zielvereinbarungen auf gesetzlicher 

Grundlage. 

2 

Bund-Länder-Konferenz und Zwischenbericht 

2016: Ein großer Erfolg 

• Pressestimmen 

3 

Bund-Länder-Konferenz und Zwischenbericht 

2016: Ein großer Erfolg 

• Ergebnisse wurden bereits vielfältig aufgegriffen: 

− In Veranstaltungen (z.B. Workshop der AWO, KTK, GEW etc.) 

− In Positionspapieren / Erklärungen (z.B. Erklärung von 

zahlreichen Verbänden zur 

Kitaqualität vom 15.11.2016) 

− In Wissenschaft und Ausbildung 

− U.v.m. 

4 

Auftrag der AG Frühe Bildung 

• Auftrag aus Punkt 6 der Erklärung „ Frühe Bildung – Mehr 

Qualität für alle“: 

„Die Bund-Länder-Konferenz bittet die Arbeitsgruppe, die den 

Zwischenbericht erarbeitet 

hat, bis zur JFMK 2017 einen Vorschlag zur weiteren 

Ausgestaltung des 

Qualitätsentwicklungsprozesses und zur finanziellen 

Sicherung vorzulegen.“ 

• Auftrag aus Kamin vom 14. November 2016: Entwicklung von 

Eckpunkten für ein 

Qualitätsentwicklungsgesetz 

⇒ Geplantes Vorgehen: 

• Erstellung Eckpunktepapier durch AG Frühe Bildung 

• Begleitender politischer Beschluss der JFMK 

5 

Positionspapiere der Verbände fließen in weitere 

Überlegungen zum Eckpunktepapier mit ein 

6 

Am häufigsten genannt wurden: 

- Handlungsfeld 1, hier v.a. „Vereinbarkeit von 

Familie und Beruf unterstützen“ 

- Handlungsfeld 3 

- Handlungsfeld 4, hier v.a. „Stärkung der 

Unterstützungssysteme“, „Optimierung der 

Ausbildung von Fachkräften“ und „Gewinnung 

von Fachkräften“ 

- Handlungsfeld 5, hier v.a. „Ausreichende 

Zeitkontingente für Leitungsaufgaben 

sicherstellen und Parameter hierfür benennen“ 

Die weiteren Schritte 

• 16./17.3.: AGJF-Sitzung in Friedewald: 

Befassung mit Eckpunktepapier der AG Frühe Bildung und 

Beschlussentwurf JFMK 

• 18./19.5.: JFMK in Quedlinburg: 

Beschluss zu Eckpunktepapier 

7 

Der Weg zum Qualitätsentwicklungsgesetz… 

• Zwischenbericht und Eckpunktepapier sind wichtige 

Vorarbeiten für ein 

Qualitätsentwicklungsgesetz. 

• Das Ziel: Umsetzung in der nächsten LP. 

 Wir freuen uns über Ihre Unterstützung auf dem Weg zu 

einem 

Qualitätsentwicklungsgesetz! 

8 
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Synopse: Positionen der Verbände nach Handlungsfeldern 

und -zielen des 

Zwischenberichts 2016 

Zusammenfassung 

Am häufigsten genannt wurden: 

- Handlungsfeld 1, hier v.a. „Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

unterstützen“ 

- Handlungsfeld 3 

- Handlungsfeld 4, hier v.a. „Stärkung der 

Unterstützungssysteme“, „Optimierung der Ausbildung 

von Fachkräften“ und „Gewinnung von Fachkräften“ 

- Handlungsfeld 5, hier v.a. „Ausreichende Zeitkontingente für 

Leitungsaufgaben sicherstellen und 

Parameter hierfür benennen“ 

Die folgende Tabelle enthält die Anzahl der Nennungen der 

einzelnen Handlungsfelder und -ziele. Hervorgehoben 

sind die mit den häufigsten Nennungen (>5). 

Handlungsfeld/-ziel Nennungen 

Handlungsfeld 1 – Bedarfsgerechtes Angebot 18 

Hürden der Inanspruchnahme abbauen 2 

Inklusive Betreuungsangebote als Regelangebot vorsehen 3 

Bedürfnisse und Interesse der Kinder in den Vordergrund stellen 

5 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf unterstützen 8 

Handlungsfeld 2 – Inhaltliche Herausforderungen 12 

Stärkere Beteiligung von Kindern und Kindesschutz sicherstellen 

3 

Inklusive Pädagogik in der Kindertagesbetreuung verankern 1 

Zusammenarbeit mit Eltern und Familien sicherstellen 3 

Qualitätssicherung und -entwicklung gewährleisten 3 

Den „Gemeinsamen Rahmen der Länder für die frühe Bildung in 

Kindertageseinrichtungen“ 

von 2004 fortschreiben 

2 

Handlungsziel Handlungsfeld 3 – Ein guter Fachkraft-Kind-

Schlüssel 13 

Eine angemessene Fachkraft-Kind-Relation sicherstellen 13 

Handlungsfeld 4 – Qualifizierte Fachkräfte 31 

Gewinnung von Fachkräften 6 

Optimierung der Ausbildung von Fachkräften 6 

Beförderung von multiprofessionellen Teams 5 

Stärkung der Unterstützungssysteme 9 

Arbeitsprozesse und Arbeitszufriedenheit optimieren 4 

Handlungsfeld 5 – Stärkung der Leitung 21 

allgemein 2 

Eine Verständigung über Kernaufgaben von Leitungstätigkeit 

herbeiführen 3 

Qualifikationsanforderungen für Leitungskräfte einheitlich 

definieren 4 

Kontinuierliche Fort- und Weiterbildung von Leitungskräften 

sicherstellen 4 

Ausreichende Zeitkontingente für Leitungsaufgaben sicherstellen 

und Parameter hierfür 

benennen 

8 

Handlungsfeld 6 – Räumliche Gestaltung 9 

Angemessene pädagogisch nutzbare Innen- und Außenflächen 

sicherstellen 5 
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Handlungsfeld/-ziel Nennungen 

Eine kindgerechte, bildungsförderliche Raumgestaltung und 

Ausstattung ermöglichen 3 

Eine personalgerechte Raumgestaltung und Ausstattung 

sicherstellen 1 

Handlungsfeld 7 - Gesundheit 10 

allgemein 1 

Gesundheitsförderung als Querschnittsthema im pädagogischen 

Alltag verankern 4 

Eine qualitativ hochwertige, gesunde und ausgewogene 

Ernährung sicherstellen 5 

Handlungsfeld 8 – Qualitätsentwicklung und -sicherung in 

der Kindertagespflege 

10 

Qualifizierung in der Kindertagespflege vorantreiben 2 

Eine kindgerechte TPP-Kind-Relation sicherstellen 2 

Tätigkeitsbedingungen der Kindertagespflege verbessern 1 

Qualitätsentwicklung und qualifizierte Fachberatung in der 

Kindertagespflege sicherstellen 

3 

Eine kindgerechte und entwicklungsförderliche Raumqualität in 

der Kindertagespflege 

sicherstellen 

1 

Kooperationen und Vernetzung in der Kindertagespflege 

ausbauen 1 

Handlungsfeld 9 – Steuerung im System 5 

Qualitätsentwicklung und -sicherung verankern 5 

Finanzierung sichern 11 
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Handlungsfeld 1 – Bedarfsgerechtes Angebot 

Handlungsziel Verband Position Anmerkungen 

Hürden der Inanspruchnahme 

abbauen 

AGF „Die Betreuungskosten müssen die Leistungsfähigkeit 

der Familien berücksichtigen. (…) 

Der Anspruch, für alle Kinder zugänglich zu sein, setzt voraus, 

dass Familien, insbesondere mit geringem 

Einkommen, bei den Kita-Kosten entlastet und nur entsprechend 

ihrer tatsächlichen Leistungsfähigkeit 

beteiligt werden. Langfristig ist ein kostenloses öffentliches 

Betreuungsangebot für 

Kinder anzustreben.“ 

BEVKi „Eine gute Kita darf Eltern nichts kosten. Was ein 

Platz für Kinder in Tageseinrichtungen und 

Tagespflege für Eltern kostet, hängt sehr vom Wohnort der 

Familie ab. (…) Es dürfen aber auch nicht 

länger versteckte Kosten von Eltern eingefordert werden. (…) 

Die versteckten Kosten müssen 

ebenso aufgehoben werden, wie die Elterngebühren. Bildung 

muss gebührenfrei sein, von der 

Kita bis zur Uni. (…) Ein Ausspielen der Merkmale Qualität in der 

Kindertagesbetreuung und Kindertagespflege 

und deren Gebührenfreiheit ist aus Sicht der Eltern nicht mehr zu 

akzeptieren.“ 

Inklusive Betreuungsangebote 

als 

Regelangebot 

vorsehen 

AGF „Die gleichberechtigte Teilhabe aller Kinder muss wie in 

allen gesellschaftlichen Bereichen auch 

in der Kita sichergestellt werden. Kitas müssen für alle Kinder 

und ihre Familien offen sein, unabhängig 

von ihrer sozialen Lage, ihrer Herkunft, einer Behinderung, ihrem 

Aufenthaltsstatus, ihrem Wohnort 

und von anderen Merkmalen ihrer Person und Lebenssituation.“ 

DAKJ „Datenlage zum Inklusionsbedarf verbessern. Im 

Hinblick auf Kinder mit besonderen Bedürfnissen 

gibt es bisher lediglich deskriptive Statistiken; darin wird die 

Definition aus der Zuordnung zu den 

Sozialgesetzbüchern VIII und XII gestützt. (…) Da die 

Eingliederungshilfeträger weit überwiegend ihre 

sozialrechtliche Zuordnung anhand von ärztlichen ICD 10, DSM4 

oder ICF-Diagnosen vornehmen, 

könnten diese mit vertretbarem Aufwand mit in die amtliche 

Kinder- und Jugendhilfestatistik aufgenommen 

und im Länderreport dargestellt werden.“ 

(…) 

„Besondere Chancen multiprofessioneller Teams nutzen. (…) 

In Anlehnung an die positiven Erfahrungen 

mit multiprofessionell besetzten Teams in Kitas Baden-

Württembergs würde die Kommission 

eine Ausweitung dieses Modells befürworten; der Einbezug der 

Expertise einer Gesundheits- und 

Kinderkrankenschwester oder -pflegekraft mag in vielen inklusiv 

arbeitenden Konstellationen vorteilhaft 

sein.“ 

Auch auf HF 4 

„Beförderung von 

multiprofessionellen 

Teams“ 

DRK „Alle Kinder haben ein Recht auf inklusive Erziehung, 

Bildung und Betreuung. Sie haben ein 

Recht darauf – egal an welchem Ort – gleich gute 

Rahmenbedingungen vorzufinden. Wenn alle Kinder 

ihren Anspruch auf Kindertagesbetreuung entsprechend ihrem 

individuellen Bedarf umsetzen, setzt 

dies die interdisziplinäre Zusammenarbeit in 

multiprofessionellen Teams voraus.“ 

Bezieht sich auch 

auf HF 4 „Beförderung 

von multiprofessionellen 
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Handlungsfeld 1 – Bedarfsgerechtes Angebot 

Handlungsziel Verband Position Anmerkungen 

Teams“ 

Bedürfnisse und 

Interesse der 

Kinder in den 

Vordergrund stellen 

AGF „Die Kita-Angebote und -strukturen sind an den 

unterschiedlichen individuellen Bedarfen 

der Kinder und ihrer Familien auszurichten. (…) Die 

Verweildauer des jeweiligen Kindes ist 

dabei an dessen individuellen Bedürfnissen und seiner 

Situation, unter Berücksichtigung der 

Bedarfe der Familien, zwischen der Kindertageseinrichtung und 

den Erziehungsberechtigten zu vereinbaren. 

(…) 

Die Eingewöhnungsphase ist in Zusammenarbeit mit den 

Eltern an den Bedürfnissen des 

Kindes auszurichten.“ 

BDA „Alle Kinder – vor allem aber die aus bildungsfernen 

Elternhäusern – sollten möglichst früh gefördert 

werden und daher eine Kindertageseinrichtung (Kita) besuchen. 

Eine gezielte und systematische 

individuelle Förderung ist entscheidend, um Startnachteile 

auszugleichen und allen Kindern einen 

möglichst guten Beginn ihres Bildungs- und damit auch 

Lebenswegs zu sichern. (…) Ein Portfolio kann 

die Entwicklung des Kindes festhalten und in der Schule 

weitergeführt werden.“ 

Vereinbarkeit von 

Familie und Beruf 

unterstützen 

AGF „Bedarfsgerecht bedeutet auch, die Wünsche der Eltern 

nach guter Erreichbarkeit sowie nach Öffnungszeiten, 

die auf die Arbeitszeiten der Eltern vor Ort abgestimmt sind, zu 

berücksichtigen. (…) 

Jedem Kind steht ein Ganztagsplatz in einer 

Kindertageseinrichtung zu. (…) Schließungen 

über mehrere aufeinanderfolgende Tage stellen berufstätige 

Eltern vor erhebliche Schwierigkeiten, 

sodass längere Schließzeiten, z. B. in den Ferien, auf ihre 

Notwendigkeit zu prüfen sind. (…) 

Es sind tragfähige Lösungen für die Randzeiten- und 

Nachtbetreuung zu entwickeln.“ 

AWO „Ebenso unterstreicht die AWO die Notwendigkeit auch 

weiterhin an der Umsetzung eines bedarfsgerechten 

Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsangebot fest zu 

halten“ 

BAGE „Die Frage des Bedarfs sollte sich nicht nur an den 

Betreuungszeiten orientieren sondern auch z.B. an 

der Erreichbarkeit und Größe der Einrichtung. Die 

Überschaubarkeit der allermeisten Elterninitiativen 

(…) gewährleistet „diese“ Bedarfsbefriedigung für Familien. Die 

Jugendhilfeplanung sollte diese 

Faktoren im Blick haben – und auch das Wunsch- und 

Wahlrecht der Eltern beachten (…). Kleinere 

Einrichtungen sind aber auch im Interesse der Kinder, Eltern und 

Fachkräfte.“ 

Auch „Bedürfnisse 

und Interesse 

der Kinder in den 

Vordergrund stellen“ 

BDA „Weitere Anstrengungen von Ländern und Kommunen 

sind daher notwendig, damit Beschäftigte, 

die für ihr unter dreijähriges Kind eine Betreuung suchen, 

tatsächlich einen solchen Platz finden.“ 

BEVKi „Aus Sicht der Eltern sollte der Rechtsanspruch auf einen 

Kitaplatz konkretisiert werden zu einem 

Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung erfolgen. 

Schließzeiten der Einrichtungen sollten unter 

Berücksichtigung von Familie und Beruf unter Beteiligung der 

Eltern festgelegt werden.“ 

BV KTP „Für Kinder über drei Jahren und im Schulalter ist 

die Kindertagespflege leider noch immer nur 
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Handlungsfeld 1 – Bedarfsgerechtes Angebot 

Handlungsziel Verband Position Anmerkungen 

ergänzend zur institutionellen Kindertagesbetreuung bzw. bei 

„besonderem Bedarf“ vorgesehen. Eltern 

haben hier nicht das Recht, zu wählen, ob sie ihr Kind in der 

Kindertagespflege oder in 

einer Einrichtung betreuen lassen möchten. 

(…) 

Zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten Bildungs-, 

Erziehungs- und Betreuungsangebots muss ein 

ausreichendes Angebot an Plätzen in der Kindertagespflege 

auch außerhalb der Öffnungszeiten 

von Kindertageseinrichtungen zur Verfügung stehen. Um dies 

zu erreichen, müssen entsprechende 

Rahmenbedingungen vorgehalten und Anreize für 

Kindertagespflegepersonen geschaffen 

werden. Für Kinder, deren Eltern aufgrund ihrer beruflichen 

Tätigkeit ungünstige Betreuungszeiten 

benötigen, sollte Kindertagespflege für alle Altersgruppen nicht 

nur ergänzend angeboten werden.“ 

dbb „Zum Handlungsfeld „bedarfsgerechtes Bildungs-, 

Erziehungs- und Betreuungsangebot“ begrüßen wir 

zunächst die seit Jahresbeginn mit dem neuen 

Bundesprogramm 

„KiTa Plus" angelaufene Förderung zukunftsfähiger Konzepte 

für bedarfsgerechte Betreuungszeiten. 

(…) Ungeklärt ist jedoch, was nach Ablauf des Förderzeitraumes 

von drei Jahren passiert. Nicht eintreten 

darf nach Auffassung des dbb, dass der Personalschlüssel 

verringert wird, das Angebot ausgeweiteter 

Betreuungszeiten aber bestehen bleibt. Auch nach Ablauf des 

Projektes müssen die im 

Programm festgelegten Voraussetzungen und Standards 

Bestand haben.“ 

VPK „Es gilt die Entwicklung einer breiten Landschaft von 

Trägern mit unterschiedlichen pädagogischen 

Konzeptionen zu fördern, die flexible Angebote (z.B. 

verlängerte Öffnungszeiten, Möglichkeit der 

Buchung von stunden- bzw. tageweiser Betreuung, reduzierte 

jährliche Schließzeiten) bereitstellen 

und damit eine erfolgreiche Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

ermöglichen. Gleichzeitig müssen 

alle Angebote im Einklang mit pädagogischen Grundsätzen 

stehen und der Achtung des Wohls des 

Kindes, seines Schutzes vor jeglicher Art von Gewalt und seinem 

Anspruch auf freie Entfaltung, Bildung 

und Erziehung Rechnung tragen. 

(…) 

Nur die Bereitstellung eines vielfältigen Trägerangebots gibt 

Eltern (und Kindern) die Möglichkeit, 

von ihrem Wunsch- und Wahlrecht in überzeugender Weise 

Gebrauch zu machen.“ 

Auch „Bedürfnisse 

und Interesse 

der Kinder in den 

Vordergrund stellen“ 

Den Sozialraum 

bei der Bedarfsplanung 

beachten 

KTK „Nach Auffassung des KTK-Bundesverbandes liegt eines 

der wichtigsten Qualitätsziele darin, die Weiterentwicklung 

des sozialräumlichen Arbeitens von 

Kindertageseinrichtungen durch gute 

strukturelle Rahmenbedingungen zu unterstützen. Anders ist 

es für pädagogische Fachkräfte 

nicht möglich, den differenzierten Bedarfslagen von Eltern 

entsprechen zu können.“ 

Handlungsfeld 2 – Inhaltliche Herausforderungen 

Handlungsziel Verband Position Anmerkungen 
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Stärkere Beteiligung 

von Kindern 

und Kindesschutz 

sicherstellen 

AGF „Kinder sind im Kita-Alltag angemessen zu beteiligen. 

Kinder wollen sich beteiligen. Sie müssen 

ihre Anliegen und Wünsche angstfrei äußern können und gehört 

werden, auch und vor allem wenn 

ihre Vorstellungen von denen der Fachkräfte abweichen. Die 

Kinder sollen in gleichberechtigter Teilhabe 

in die für sie selbst und die Gemeinschaft wichtigen Vorgänge 

und Entscheidungen der Einrichtung 

einbezogen werden.“ 

DRK „Kinder sind eigenständige Individuen mit unveräußerlichen 

Rechten und einem Anspruch auf Mitbestimmung. 

Die von Bund und Ländern gemeinsam getroffenen 

Vereinbarungen und Umsetzungspläne 

sollten von allen Beteiligten daher auf die Auswirkungen für das 

Wohlbefinden von Kindern 

geprüft werden. 

(…) 

„Auf das Wohlbefinden von Kindern zu achten, bedeutet auch 

wahrzunehmen, wann sie unseren besonderen 

Schutz benötigen. (…) Einrichtungsträger, Leitungs- und 

Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen 

haben deshalb auch die Verantwortung Schutzkonzepte für 

ihre Einrichtungen zu entwickeln 

und Kindern Teilhabe durch Mitgestaltung zu ermöglichen.“ 

VPK „Nicht zuletzt sind vorhandene Strukturen innerhalb von 

Kindertageseinrichtungen weiterzuentwickeln 

und zu optimieren, die den Schutz der dort betreuten Kinder 

vor jedweder Art von Gewalt 

und/oder sexuellem Missbrauch sicherstellen. Hierfür 

müssen alle in den Einrichtungen tätigen 

Personen eingebunden und Systeme entwickelt werden, die jede 

Verletzung des Schutzauftrags frühzeitig 

erkennen und ein sofortiges Eingreifen ermöglichen.“ 

Inklusive Pädagogik 

in der Kindertagesbetreuung 

verankern 

AGF „Die Einrichtungen müssen darauf hinwirken, 

Chancengerechtigkeit herzustellen und soziale 

Unterschiede auszugleichen. (…) Von den Fachkräften 

erfordert das die Fähigkeit und die Bereitschaft, 

eigene Vorurteile, Einstellungen und Werte zu reflektieren und in 

Frage zu stellen. Das 

Recht auf Bildung und auf Entfaltung der individuellen Potentiale 

muss für alle Kinder, unabhängig 

von der sozialen und wirtschaftlichen Lebenssituation der Eltern, 

der kulturellen oder ethnischen Herkunft, 

der Religion, des Geschlechts oder anderer Merkmale von 

Kindern und Eltern verwirklicht werden. 

Bildung und Erziehung müssen einer Pädagogik der Vielfalt 

folgen. (…) Ermöglicht wird dies 

z. B. durch eine interkulturelle Öffnung der Einrichtung und durch 

eine individuelle Begleitung und 

Unterstützung der Kinder, die ihre Vielfalt berücksichtigt.“ 

Zusammenarbeit 

mit Eltern und 

Familien sicherstellen 

AGF „Die Erziehungs- und Bildungspartnerschaft muss das 

Kindeswohl ins Zentrum stellen. Eltern 

sind als Expert/innen für ihre Kinder anzuerkennen. (…) 

Alle Eltern müssen beteiligt werden – unabhängig vom 

familiären Hintergrund. (…) Eltern 

müssen die Möglichkeit haben ihre Erfahrungen und ihre 

Fähigkeiten in die Kindertageseinrichtung 
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einzubringen und die pädagogische Arbeit mit gestalten zu 

können. (…) 

Zwischen Fachkräften und Eltern müssen regelmäßige 

Gespräche zur Entwicklung des Kindes 

stattfinden. (…) 

Für Kritik von Eltern ist ein Beschwerdemanagement 

einzurichten.“ 

BDA „Eltern sind in die Entwicklung und Förderung aktiv 

einzubeziehen, denn nur gemeinsam mit den 

Familien kann nachhaltige Wirkung erreicht werden.“ 

BEVKi „Eltern sollen daher aus dieser Zwickmühle, zwischen 

Vertragspartner_in und „Kontrolleur_in“ befreit 

werden. Die Lösung ist eine neutrale Schlichtungsstelle nach 

niederländischem Vorbild, die 

eine zentrale Anlaufstelle für Informationen, Fragen und 

Beschwerden ist. Es soll eine Anlaufstelle 

sein, die über die rechtlichen Besonderheiten der einzelnen 

Bundesländer Auskunft geben kann. Mit 

der Kenntnis über regionale Ansprechpartner_innen und Wege, 

wird diese Stelle Eltern helfen. Sollten 

bestimmte Probleme einmal nicht auf dem Kommunikationsweg 

geklärt werden können, so kann die 

Anlaufstelle auf Grundlage ihrer gesetzlichen Bestimmung auch 

Verfahren nach den Regeln der 

Schiedsgerichtsbarkeit entscheiden.“ 

Qualitätssicherung 

und - 

entwicklung gewährleisten 

AGF „Jede Einrichtung muss auf der Grundlage einer 

pädagogischen Konzeption arbeiten, die 

regelmäßig weiterentwickelt wird. (…) Die Konzeption muss 

regelmäßig überarbeitet werden. 

Dabei sind u. a. aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse, 

rechtliche Änderungen sowie die Erfahrungen 

und Lebenssituationen vor Ort zu berücksichtigen. (…) 

Die pädagogische Arbeit in der Kita muss einem 

ganzheitlichen Erziehungs- und Bildungsauftrag 

folgen. Die Angebote in der Kita sollen (…) eine umfassende 

soziale, emotionale, körperliche 

und geistige Entwicklung des Kindes anstreben.“ 

KTK „Die Bildungspläne der Länder systematisieren die 

pädagogische Arbeit in Kindertageseinrichtungen 

und bieten einen fachlich guten Rahmen zur Bewertung und 

Weiterentwicklung der pädagogischen 

Konzepte und des pädagogischen Alltags. Eine nach Auffassung 

des KTK-Bundesverbandes unverzichtbare 

Unterstützungsleistung für die pädagogischen Fachkräfte und 

deren Träger zur Umsetzung 

der Inhalte der Bildungspläne ist dann gegeben, wenn 

Kindertageseinrichtungen auf der Grundlage 

ihres jeweiligen Bildungsplans regelmäßig evaluiert 

werden.“ 

ver.di Handlungsziel: Ganzheitliche Erziehung ist Grundsatz 

aller Kindertageseinrichtungen 

Teilziel: Die Ausstattung der Kindertageseinrichtungen ermöglicht 

den Beschäftigten die Umsetzung 

der frühkindlichen Bildung nach neuesten wissenschaftlichen 

Erkenntnissen 

Mögliche Umsetzungsmaßnahmen: Ausreichende räumliche, 

finanzielle und personelle Ausstattung 

der Kindertageseinrichtungen“ 

Auch HF 7 „Eine 

qualitativ hochwertige, 

gesunde 

und ausgewogene 

Ernährung 

sicherstellen“ 
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Den „Gemeinsamen 

Rahmen der 

Länder für die 

frühe Bildung in 

Kindertageseinrichtungen“ 

von 

2004 fortschreiben 

ver.di „Handlungsziel: Bildungspläne harmonisieren 

Teilziel: Harmonisierung der vorhandenen Bildungspläne, 

Bildungsempfehlungen um das 

Recht auf Bildung in jedem Bundesland adäquat 

umzusetzen. 

Mögliche Umsetzungsmaßnahmen: Erstellung einer Synopse der 

vorhandenen Bildungspläne und 

Verständigung über Mindeststandards“ 

BDA „Frühkindliche Bildung als erste Stufe des 

Bildungssystems ausbauen. (…) Dies unterstützen die 

Bildungs- und Erziehungspläne. Verbindliche, auch zu 

evaluierende Standards für die Lernprozesse 

und Lernziele sind notwendig. Die Kultusminister und 

Kultusministerinnen sind aufgefordert, gemeinsame 

Bildungsstandards zu vereinbaren und in ihren Ländern 

umzusetzen.“ 

Handlungsfeld 3 – Ein guter Fachkraft-Kind-Schlüssel 

Handlungsziel Verband Position Anmerkungen 

Eine angemessene 

Fachkraft- 

Kind-Relation 

sicherstellen 

AGF „Die Fachkraft-Kind-Relation muss sich an aktuellen 

wissenschaftlichen Erkenntnissen orientieren 

und den Bedürfnissen der Kinder abhängig von Alter und 

Entwicklungsstand gerecht 

werden. (…) Die kalkulierbaren Ausfallzeiten (…) müssen bei 

der Berechnung des tatsächlich 

vor Ort notwendigen Fachpersonals berücksichtigt werden. Die 

minimale Fachkraft-Kind-Relation von 

1:4 für die jüngeren bzw. 1:9 für die älteren Kinder ist 

grundsätzlich über den gesamten Tagesverlauf 

zu gewährleisten. 

Die personelle Ausstattung muss unterschiedliche Bedarfe 

der Kinder berücksichtigen. (…) 

Die Fachkraft-Kind-Relation muss dem gerecht werden, 

gegebenenfalls sind auch Mitarbeiter/innen 

mit entsprechenden Zusatzqualifikationen einzustellen. 

Grundsätzlich ist die Beschäftigung von 

Fachkräften mit eigenem Migrationshintergrund notwendig 

und auszubauen. 

(…) 

Die Fachkraft-Kind-Relation ist ausschließlich auf pädagogisch 

qualifizierte Fachkräfte anzuwenden. 

Nicht zu den Fachkräften zählen insbesondere Praktikant/innen, 

Beschäftigte im Freiwilligen Sozialen 

Jahr oder Bundesfreiwilligendienst, Ehrenamtliche und 

Auszubildende.“ 

Auch HF 4 „Beförderung 

von 

multiprofessionellen 

Teams“ 

AWO Von zentraler Bedeutung: „deutliche Verbesserung der 

Fachkraft-Kind-Relation in Kindertageseinrichtungen 

und in der Kindertagespflege“ 

Auch HF 8 „Eine 

kindgerechte 

TPP-Kind-Relation 

sicherstellen“ 

BAGE „Die eklatanten Unterschiede zwischen den 

Bundesländern im Fachkraft-Kind-Schlüssel lassen sich 

nicht kurzfristig nivellieren. (…) Eine Absenkung der "guten" 

Schlüssel ist fachlich nicht vertretbar.“ 

BETA „Es gibt Bundesländer, in denen vor allem die Fachkraft-

Kind-Relation dringend verbessert wer9/ 
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den muss (…)“ 

BEVKi „Aus Sicht der Eltern muss es vorrangig um eine 

grundsätzliche Verbesserung des Fachkraft- 

Kind-Verhältnisses in den Kindertageseinrichtungen und der 

Kindertagespflege gehen, damit mehr 

Zeit für das einzelne Kind entsteht. Es muss aber auch um eine 

Verbesserung der mittelbaren pädagogischen 

Arbeit (Verfügungszeiten) für die Fachkräfte gehen.“ 

dbb „Vor diesem Hintergrund ist aus Sicht des dbb die 

Einführung eines bundesweit gültigen, kindgerechten 

Betreuungsschlüssels erforderlich, damit anders als heute 

frühkindliche Bildung länderübergreifend 

zu vergleichbaren Bedingungen ermöglicht wird und nicht 

lediglich Betreuung stattfindet.“ 

DRK „Deshalb muss eine kindeswohlorientierte 

Personalbemessung in allen Bundesländern mittelfristiges 

Ziel sein.“ 

GEW „Für die Praxis ist es von außerordentlicher Wichtigkeit, die 

Frage der Fachkraft-Kind-Relation 

deutlich spürbar zu verbessern, denn keines der Länder erfüllt 

die wissenschaftlich begründeten 

Relationen.“ 

KTK „Dazu ist es erforderlich, die garantierte Anwesenheit von 

der Fachkraft zu den angemeldeten Kindern 

pro Einrichtung neu zu berechnen. Um dies erreichen zu können, 

ist es erforderlich, die bisherigen 

Personalschlüsselberechnungen neu zu bewerten und 

dabei die in wissenschaftlichen 

Expertisen vorgetragenen Empfehlungen zugrunde zu 

legen.“ 

ver.di „Die Forderungen der Gewerkschaft ver.di für den 

Personalschlüssel (orientiert an den empfohlenen 

Mindeststandards der Europäischen Kommission) 

· Für Kinder bis 1,5 Jahre - 3 Kinder zu einer Fachkraft 

· Für Kinder zwischen 1,5 und 3 Jahren - 4 Kinder zu einer 

Fachkraft 

· Für Kinder zwischen 3 Jahren und dem Schuleintritt - 8 

Kinder zu einer Fachkraft 

· Ab dem Schuleintritt - 10 Kinder zu einer Fachkraft 

In diesen Personalschlüssel müssen zusätzlich 

Verfügungszeiten eingerechnet werden. ver.di fordert, 

dass mindestens 1/3 der individuellen Arbeitszeit hierfür zur 

Verfügung steht. Zusätzlich 

müssen 10 Freistellungstage pro Jahr für Qualifizierung in 

die Personalbemessung eingerechnet 

werden. Im Personalschlüssel sind Praktikant/-innen und 

Zusatzfachkräfte nicht eingerechnet. Leitungsfreistellung 

muss an die gewachsenen Anforderungen an Leitungen 

angepasst werden. Ausreichend 

qualifiziertes hauswirtschaftliches Personal für 

Grundsatztätigkeiten dieses Arbeitsfeldes 

muss vorhanden sein. 

Handlungsziel: Festlegung von einheitlichen 

Berechnungsgrundlagen 

Teilziel 1: Ein Drittel der Arbeitszeit ist Vor- und 

Nachbereitungszeit der pädagogischen Fach- 

Auch HF 5 „Ausreichende 

Zeitkontingente 

für 

Leitungsaufgaben 

sicherstellen und 

Parameter hierfür 

benennen“ 
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kraft. 

Mögliche Umsetzungsmaßnahmen: Verständigung der Länder in 

Verbindung mit den Interessenvertretungen. 

(…) 

Teilziel 2: Urlaub, Fortbildung, Bildungsurlaub, durchschnittliche 

Krankheitstage werden aus den verfügbaren 

Arbeitsstunden herausgerechnet 

Mögliche Umsetzungsmaßnahmen: Verständigung der Länder 

auf die Berechnungsgrundlage 

(…) 

Teilziel 3: Grundlage der Dienstpläne sind die verfügbaren 

Stunden für die Arbeit "am Kind". 

Mögliche Umsetzungsmaßnahmen: Verständigung der Länder 

auf bundeseinheitliche Empfehlungen 

zur Dienstplangestaltung.“ 

VPK „Die Einführung eines bundeseinheitlichen Fachkraft-

Kind-Schlüssels ist daher unbedingt anzustreben. 

Wissenschaftliche Empfehlungen zur Ausgestaltung des 

Fachkraft-Kind-Schlüssels liegen 

vor. Es gilt nun, den wissenschaftlich empfohlenen Fachkraft-

Kind Schlüssel in allen Bundesländern 

verbindlich einzuführen. Aus Sicht des VPK anzustreben ist der 

von der Bertelsmann-Stiftung empfohlene 

Fachkraft-Kind-Schlüssel von 1:3 für Kinder unter drei 

Jahren und 1:7,5 für Kinder 

vom dritten bis sechsten Lebensjahr.“ 

(…) 

„Die mittelbare pädagogische Arbeitszeit (inkl. Ausfallzeiten) 

sollte daher mit ca. 20 bis 25 

Prozent in der Gesamtarbeitszeit berücksichtigt und 

entsprechend in den Fachkraft-Kind- 

Schlüssel mit eingerechnet werden.“ 

Handlungsfeld 4 – Qualifizierte Fachkräfte 

Handlungsziel Verband Position Anmerkungen 

Fachkräftegewinnung, 

Qualifizierung, 

Weiterqualifizierung 

und 

Durchlässigkeit 

fördern 

Hier: Gewinnung 

von Fachkräften 

Fachkräftegewin- 

AGF „Dem drohenden Fachkräftemangel durch nicht 

ausreichend geschultes Hilfspersonal zu begegnen, ist 

inakzeptabel. Stattdessen muss der Beruf attraktiver werden 

und Aufstiegschancen sowie 

Neuorientierungen ermöglichen. 

(…) Die Ausbildung zur Erzieherin / zum Erzieher muss 

bundeseinheitlich geregelt werden. 

Die Professionalisierung der Fachkräfte für die Bildung, 

Betreuung und Erziehung von Kindern 

ist fortzusetzen. 

(…) Angesichts der gestiegenen Anforderungen ist in der 

Kinderbetreuung eine stärker wissenschaftlich 

fundierte Ausbildung notwendig. (…) Daher muss zumindest 

ein Teil der pädagogischen 

Fachkräfte (…) über eine Hochschulausbildung, mindestens auf 

Bachelorniveau, verfügen. 

Alternativ ist eine entsprechende Fortbildung für Erzieher/innen 

an Hochschulen zu absolvieren. Mit11/ 
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nung, Qualifizierung, 

Weiterqualifizierung 

und 

Durchlässigkeit 

fördern 

telfristig anzustreben wären daher Hochschulabschlüsse 

bei etwa 25 Prozent der Fachkräfte, 

die direkt mit den Kindern arbeiten. 

Die fachliche Ausbildung ist zu aktualisieren und stärker mit 

der Kita-Praxis zu verzahnen. 

(…) Kindertageseinrichtungen sind daher als Praxis-

Lernorte fest in das Ausbildungssystem 

zu integrieren. Für eine angemessene Begleitung der 

Praxisphase sind zudem speziell weitergebildete 

Fachkräfte in den Kitas vor Ort erforderlich. 

Fachkräfte müssen die Möglichkeit haben, sich regelmäßig 

auf der Basis aktueller wissenschaftlicher 

Erkenntnisse weiterzubilden und diese auch wahrnehmen. 

(…) 

Bei der Umsetzung der bundesweiten Standards und bei der 

Weiterentwicklung der Qualität 

in den einzelnen Einrichtungen müssen die pädagogischen 

Fachkräfte unterstützt und 

beraten werden. Zur Begleitung und Beratung der Fachkräfte 

sind Team- und Fallsupervision in 

den Kitas als Standards zu etablieren. (…) Darüber hinaus 

können die Fachkräfte mit entsprechenden 

Weiterbildungsangeboten, Teamcoachings sowie über eine 

verstärkte Zusammenarbeit mit der bereits 

vorhandenen Fachberatung der Träger der Kinder- und 

Jugendhilfe bei der Qualitätsentwicklung 

unterstützt werden.“ 

BAGE „Das erfordert die Ausbildung attraktiver zu machen, die 

Ausbildungskapazitäten zu erhöhen und 

bundesweit die Abschaffung des Schulgeldes an Fachschulen 

durchzusetzen – was eine 100%- 

Förderung von freien Fachschulen bedeutet. Insgesamt ist zu 

überdenken, ob die unvergütete schulische 

Ausbildung, die es nur noch in den Sozial-, Erziehungs- und 

Gesundheitsberufen gibt, nicht 

durch eine vergütete praxisintegrierte Ausbildung ersetzt 

werden muss. Ebenso halten wir die 

weitere Entwicklung von Quereinstiegen für dringend geboten 

– gerade Männer entscheiden sich 

erst in späteren Jahren für den Erzieherberuf. (…) Auch die 

Anerkennung ausländischer Abschlüsse 

und mögliche Nachqualifizierungen bedürfen 

erwachsengerechter und vergüteter Qualifizierungswege. 

Notwendig ist grundsätzlich eine bessere Unterstützung des 

Lernorts Praxis – 

die Einrichtungen müssen z.B. für Anleitung von Quereinsteigern 

Ressourcen bekommen.“ 

BDA „Die BDA empfiehlt daher zum einen kurzfristig wirksame 

Maßnahmen, z. B. den Wiedereinstieg von 

Fachkräften nach einer Familienpause zu fördern, ausländische 

Abschlüsse von Fachkräften anzuerkennen, 

Personen aus affinen Berufsgruppen zu gewinnen und im 

Ausland zu werben. Weiterhin sind 

mittel- und langfristige Maßnahmen notwendig wie eine 

vergütete, praxisintegrierte Ausbildung 

sowie die Umschulung von Berufswechslern und 

Teilzeitausbildungen. Die Kita-Träger sind 

aufgefordert, das Personal durch eine Eingangsphase zu 

integrieren, durch Personalentwicklung zu 

halten und ggf. Stellen aufzustocken.“ 

BEVKi „Das Fachkräftegebot stellt sicher, dass die beste 

Bildung, Betreuung und Förderung für Kinder Auch HF 2 „Eine 
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gewährleistet ist. Zusätzliche Kräfte in den 

Tageseinrichtungen und der Tagespflege (Praktikant_ 

innen, Bundesfreiwillige, Assistenzkräfte) können zur 

weiteren Unterstützung eingesetzt 

werden, dürfen das Fachkräftegebot aber nicht aushebeln und 

eben nicht auf den Betreuungsschlüssel 

anrechenbar sein. (…) Die Bundesländer sollten aber nicht in 

den Wettbewerb um 

die verbliebenen Fachkräfte treten, sondern eine gemeinsame 

Initiative zur Gewinnung von 

Fachkräften und deren Verbleib in den frühkindlichen 

Bildungseinrichtungen starten.“ 

angemessene 

Fachkraft-Kind- 

Relation sicherstellen“ 

DAKJ „Aus Sicht der Kommission ist die Erhöhung der Anzahl 

männlicher Fachkräfte dringend geboten 

und sollte mit wirksamen Anreizen wie leistungsgerechte 

Vergütung, also angemessener Gratifikation 

und gesellschaftlicher Wertschätzung befördert werden.“ 

Von DAKJ zu HF8 

sortiert, bezieht 

sich aber nicht 

nur auf KTP 

dbb „Dazu gehören angemessene Bezahlung analog 

vergleichbarer pädagogischer Berufe und attraktivere 

Rahmenbedingungen durch beispielsweise unbefristete 

Arbeitsverträge, Fort- und Weiterbildungen, 

ausreichende Personalkapazitäten sowie Gesunderhaltung. Will 

man dem Fachkräftemangel 

entgegen wirken, ist eine Aufwertung des Berufsbildes ebenso 

unumgänglich wie die Gesunderhaltung 

und Förderung der Arbeitsfähigkeit aller KiTa-Beschäftigten.“ 

Auch „Arbeitsprozesse 

und Arbeitszufriedenheit 

optimieren“ 

Fachkräftegewinnung, 

Qualifizierung, 

Weiterqualifizierung 

und 

Durchlässigkeit 

fördern 

Hier: Optimierung 

der Ausbildung 

von Fachkräften 

BAGE „Es sollte eine konstruktive Koexistenz von Hoch- und 

Fachschulen mit pädagogischen Ausbildungsgängen 

befördert werden und der Zugang zu Hochschulen für 

Menschen mit pädagogischer 

Vorbildung erleichtert werden. Zum erstrebenswerten Standard 

gehört auch die fachliche Vertiefung 

und Spezialisierung für ErzieherInnen mit Fachschulabschluss 

an den Hochschulen.“ 

BDA „Das neue Qualifikationsprofil umfasst die erforderlichen 

Kompetenzen für das Berufsbild und muss 

zügig umgesetzt werden. Dies gilt für ein wissenschaftlich 

fundiertes, praxisnahes Hochschulstudium 

für die Leitungen und für die hochwertige, anschlussfähige 

Ausbildung an der 

Fachschule für die Fachkräfte. Ebenso wichtig sind qualitativ 

gute Weiterbildungsangebote. 

Bewertung und Bezahlung müssen den gewachsenen 

Anforderungen der Tätigkeit entsprechen.“ 

Auch „Stärkung 

der Unterstützungssysteme“ 

und HF 5 „Qualifikationsanforderungen 

für Leitungskräfte 

einheitlich 

definieren“ 

BEVKi „Die Ausbildung für die Erzieher_innen soll qualitativ 

hochwertig und einheitlich gestaltet 

sein. (…) Um die Attraktivität dieses Berufes für junge Menschen 

zu erhöhen, sollte eine Ausbildungsvergütung 

eingeführt und die anschließende Bezahlung verbessert 

werden. In jedem Fall ist 

die Ausbildung kostenfrei zu gestalten. Unerlässlich ist die 

Erarbeitung von Grundlagen für moderne 

und gute Ausbildungsbedingungen in der gesamten 

Bundesrepublik. Die BEVKi empfiehlt außer13/ 
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dem die Einführung einer Ausbildungsplatzumlage, welche 

sich an der Zahl der beschäftigten 

pädagogischen Fachkräfte orientiert.“ 

DRK „Aufgrund der vielfältigen Anforderungen im Bereich 

Frühkindliche Bildung und Entwicklung ist eine 

kontinuierliche Reflektion der pädagogischen Arbeit 

unumgänglich. Instrumente und Handwerkszeuge 

hierzu sollten bereits in der Ausbildung und in Kooperation mit 

dem Lernort Kita vermittelt 

werden.“ 

ver.di „Handlungsziel: Ausbildungsort Kindertageseinrichtung 

Teilziel: Die Kindertageseinrichtungen sehen sich selbst als 

Ausbildungsort und haben die notwendigen 

Voraussetzungen. 

Mögliche Umsetzungsmaßnahmen: Verständigung aller 

Bundesländer auf einen Anforderungskatalog 

"Ausbildungsort Kindertageseinrichtung".“ 

VPK „Dazu gehört neben einer Verbesserung und 

bundeseinheitlichen Anpassung der derzeitigen 

Ausbildungsmodalitäten die dauerhafte und verbindliche 

(bundeseinheitliche) Verankerung 

kontinuierlicher praxisnaher Fort- und 

Weiterbildungsmöglichkeiten, eine finanziell angemessene 

Vergütung in Ausbildung und Beruf sowie Förderung der 

Wertschätzung für alle im 

Bereich der Kindertagesbetreuung tätigen Personen.“ 

Fachkräftegewinnung, 

Qualifizierung, 

Weiterqualifizierung 

und 

Durchlässigkeit 

fördern 

Hier: Beförderung 

von multiprofessionellen 

Teams 

ver.di „Handlungsziel: multiprofessionelle Teams 

Teilziel: Die Grundpersonalausstattung ist mit 

pädagogischen Fachkräften sicherzustellen, 

bedarfsgerecht sind andere Professionen zusätzlich 

einzusetzen 

Mögliche Umsetzungsmaßnahmen: In Zusammenarbeit mit der 

Jugendhilfeplanung sind Bedarfe festzustellen, 

die durch weiteres Personal oder Zusatzqualifikationen 

gegebenenfalls auch trägerübergreifend 

abzusichern sind.“ 

VPK „So sollten bestehende Teams um solche Personen 

erweitert werden, die zunächst eine nichtpädagogische 

Ausbildung abgeschlossen und in ihren bisherigen 

Erwerbsleben beispielweise 

einen handwerklichen, künstlerischen oder 

naturwissenschaftlichen Beruf ausgeübt 

haben. Die in diesem Beruf erworbenen Fähigkeiten werden in 

den Alltag der Kita integriert und greifen 

– ganz im Sinne des Orientierungsplans – Kita-untypische 

Themen auf, um auf diese Weise den 

Erfahrungshorizont der Kinder zu erweitern. Die Einbindung 

fachfremder Personen stellt keine schnelle 

Lösung für den Fachkräftemangel dar. (…) Eine parallele 

Ausbildung dieser Personen lässt sie sich 

langfristig zu geschätzten und speziell qualifizierten Mitgliedern 

eines starken Teams entwickeln.“ 

Fachkräftegewinnung, 

Qualifizierung, 

Weiterqua- 

AWO Von zentraler Bedeutung: „Das System der 

Fachberatung für Kindertageseinrichtungen und für die 

Kindertagespflege“ 

Auch HF 8 „Qualitätsentwicklung 

und qualifizierte 
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Handlungsziel Verband Position Anmerkungen 

lifizierung und 

Durchlässigkeit 

fördern 

Hier: Stärkung 

der Unterstützungssysteme 

Fachberatung in 

der Kindertagespflege 

sicherstellen“ 

BAGE „Da Eltern die Kitas selbstverantwortlich organisieren, 

umfasst die Beratung von Elterninitiativen auch 

zu einem großen Teil Organisations- und Trägerberatung. Die 

Fachberatung insgesamt muss ausgebaut 

und gesichert finanziert werden – für Elterninitiativen muss der 

Anspruch auf Fachberatung bundesweit 

anerkannt und finanziert werden.“ 

DRK „Als sich kontinuierlich entwickelndes System ist eine 

fachliche Beratung und Begleitung des Systems, 

insbesondere der Leitungskräfte notwendig. (…) Für eine 

qualitative Entwicklung des Systems 

der Kindertagesbetreuung ist es notwendig und sinnvoll Fach- 

und Praxisberatung bundes- und 

landesgesetzlich zu definieren, gesetzlich zu verankern und 

entsprechend zu finanzieren.“ 

Auch Bezug zu 

HF 5 „ Kontinuierliche 

Fort- und 

Weiterbildung 

von Leitungskräften 

sicherstellen“ 

GEW „Als ein weiterer zu berücksichtigender Aspekt gilt es, das 

System der Fachberatung sowohl für die 

Tageseinrichtungen für Kinder als auch für die Kindertagespflege 

deutlich zu stärken.“ 

Auch HF 8 „Qualitätsentwicklung 

und qualifizierte 

Fachberatung in 

der Kindertagespflege 

sicherstellen“ 

KTK „Neben diesen vorgetragenen Aspekten ist es nach 

Auffassung des KTK-Bundesverbandes unverzichtbar, 

dass System der Fachberatung deutlich zu stärken, den 

pädagogischen Fachkräften 

ausreichend Zeit für ihre mittelbare pädagogische 

Arbeitszeit zur Verfügung zu stellen und die 

Bedeutung der Fort- und Weiterbildung durch einen höheren 

Anspruch zu stärken.“ 

Auch HF 3 „Eine 

angemessene 

Fachkraft-Kind- 

Relation sicherstellen“ 

ver.di „Teilziel 2: Teamberatung/Supervision und 

Fachberatung sind fester Bestandteil der Arbeit in 

Kindertageseinrichtungen. 

Mögliche Umsetzungsmaßnahmen: Etablierung und 

Finanzierung dieses Instrumentes bei allen Trägern 

– Ergänzung der Kindertagesstättengesetze 

(…) 

„Handlungsziel: Fortbildungsfreistellung und Finanzierung 

Teilziel: berufsfachliche Fortbildung ist unerlässlicher Bestandteil 

der pädagogischen Arbeit in Kinder15/ 
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tageseinrichtungen - für 10 Arbeitstage jährlich werden 

Fachkräfte von der Arbeit unter Fortzahlung 

der Bezüge freigestellt und die Kosten für die Fortbildung vom 

Träger übernommen. 

Mögliche Umsetzungsmaßnahmen: Verständigung zwischen 

Trägern und Ländern zur Finanzierung 

und zu Fortbildungskonzepten.“ 

VPK „Es gilt, die Fachberatung als wichtiges Instrument zur 

Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung 

anzuerkennen und sie allen Einrichtungen und Eltern zur 

Verfügung zu stellen. Der Anspruch auf 

Fachberatung muss gesetzlich verankert und die 

Finanzierung dieser Leistung gesichert werden.“ 

Arbeitsprozesse 

und Arbeitszufriedenheit 

optimieren 

BEVKi „Damit Erzieher_innen in ihrem Beruf bis zur Rente 

arbeiten können, müssen die Gesundheits- und 

Präventionsprogramme deutlich ausgebaut und verbessert 

werden. Der Aufstieg und die Weiterqualifikation 

muss gestärkt und somit die Attraktivität zum Verbleib im 

Berufsfeld erhöht werden. 

Zusätzlich zur Erzieher_innenausbildung muss es eine 

qualifizierte Leiter_innenausbildung geben, die 

vor allem als Weiterbildung angeboten wird.“ 

Auch HF 5 „Qualifikationsanforderungen 

für Leitungskräfte 

einheitlich 

definieren“ 

ver.di „Befristete Arbeitsverträge widersprechen der 

pädagogischen Notwendigkeit von personellen Kontinuitäten 

in Kindertagesstätten. ver.di fordert die Übernahme der 

befristet eingestellten Mitarbeiter 

und Mitarbeiterinnen in unbefristete Arbeitsverträge.“ 

ver.di „Handlungsziel: Prävention im Arbeits- und 

Gesundheitsschutz 

Teilziel 1: Die Umsetzung des Arbeitsschutzgesetzes + des 

Tarifvertrages Betrieblicher Gesundheitsschutz/ 

Betriebliche Gesundheitsförderung werden nachhaltig 

überwacht. 

Mögliche Umsetzungsmaßnahmen: Einführung eines 

diesbezüglichen Berichtswesens der Träger an 

die Landesbehörden.“ 

Handlungsfeld 5 – Stärkung der Leitung 

Handlungsziel Verband Position Anmerkungen 

allgemein AWO Von zentraler Bedeutung: „Die Stärkung der 

Leitung als einer der Schlüsselaspekte guter Qualität“ 

GEW „Die Stärkung der Leitung gilt als ein Schlüsselaspekt in 

Qualitätsfrage.“ 

Eine Verständigung 

über Kernaufgaben 

von 

Leitungstätigkeit 

herbeiführen 

AGF „Zu den Aufgaben der Leitungskräfte gehören vor allem 

die Organisation, Begleitung und Unterstützung 

der pädagogischen Fachkräfte, die Vernetzung der Kita im 

Sozialraum, die Beratung der 

Eltern und die Weiterentwicklung der Einrichtung. Zusätzlich 

erfüllen die Leitungskräfte oft auch Aufgaben 

der Verwaltung und Geschäftsführung.“ 

VPK „Daher sollte die Leitungstätigkeit auch unbedingt als 

eigener Tätigkeitsbereich anerkannt werden. 

Vorstellbar und wünschenswert wäre dabei auch, rein 

pädagogische von verwaltungsspezifischen 

Aufgaben zu trennen und Wege zu finden, Fachkräfte mit 

anderen Abschlüssen für betriebswirtschaftliche 

bzw. verwaltungstechnische Aufgaben beschäftigen zu dürfen.“ 
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Qualifikationsanforderungen 

für 

Leitungskräfte 

einheitlich definieren 

AGF „Daher muss (…) in jedem Fall die Leitung über eine 

Hochschulausbildung, mindestens auf 

Bachelorniveau, verfügen. (…) 

(…) Für Kita-Leitungskräfte sind daher eigenständige 

Ausbildungs- und Qualifizierungsprogramme 

zu entwickeln. Ziel dieser Curricula muss ein 

Hochschulabschluss auf Bachelorniveau sein. 

Für pädagogisch erfahrenes Personal sind geprüfte 

berufsbegleitende Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen 

zu entwickeln, die sich direkt an den Aufgaben einer Kita-Leitung 

orientieren.“ 

Kontinuierliche 

Fort- und Weiterbildung 

von Leitungskräften 

sicherstellen 

AGF „Weiterbildungen für (…) Leitungen sind zu fördern. 

(…) Für Leitungskräfte von Kitas ist ein 

eigenes Curriculum zu erstellen.“ 

Auch HF 4 „Fachkräftegewinnung, 

Qualifizierung, 

Weiterqualifizierung 

und 

Durchlässigkeit 

fördern“ 

ver.di „Handlungsziel: gezielte Fort- und Weiterbildung für 

Leitungen 

Teilziel: Fortbildungsprogramme die die Qualität sichern und 

Aufstiegsmöglichkeiten für die pädagogischen 

Fachkräfte sichern 

Mögliche Umsetzungsmaßnahmen: Angebot einer 

Zusatzqualifikation/Weiterbildung an Fachschulen.“ 

VPK „Fort-und Weiterbildungen für Leitungskräfte in 

Kindertageseinrichtungen sollten bundesweit 

verbindlich eingeführt werden und ca. 200 Stunden pro Jahr 

umfassen.“ 

Ausreichende 

Zeitkontingente 

für Leitungsaufgaben 

sicherstellen 

und Parameter 

hierfür benennen 

AGF „Leitungskräfte sind für ihre besonderen Aufgaben 

freizustellen. Kita-Leitungen müssen mit 

angemessenen Zeitkontingenten von der pädagogischen Arbeit 

freigestellt werden. (…) Kita- 

Leitungen sind bei der Berechnung der Fachkraft-Kind-Relation 

daher nur entsprechend ihres Freistellungskontingents 

zu berücksichtigen. Bei der Ermittlung eines realistischen frei zu 

stellenden Zeitkontingents 

für die Leitungskräfte müssen Aspekte wie die Zahl der Kinder 

und Mitarbeiter/innen sowie 

besondere Unterstützungsbedarfe der Kinder einbezogen 

werden.“ 

BAGE „Leitungsaufgaben müssen allgemein besser honoriert 

werden – wie sie innerhalb der Einrichtung 

aufgeteilt werden sollte nicht vorgegeben werden, sondern der 

kompetenten Einrichtung überlassen 

werden.“ 

BETA „Das Thema Leitungszeitregelung ist für viele 

Bundesländer noch eine große Baustelle.“ 

DRK „Da die Leitung von Kindertageseinrichtungen ein 

komplexer werdendes Handlungsfeld ist, braucht es 

aus Sicht des DRK mindestens eine halbe Vollzeitstelle, die 

für die Leitung freigestellt ist. In 

größeren Einrichtungen, ab einer Zahl von 10 

Mitarbeiter*innen, sollte eine vollzeitbeschäftigte 

Leitungskraft ihre komplette Arbeitszeit für diese Tätigkeit 

nutzen können.“ 

Auch „Qualifikationsanforderungen 

für Leitungskräfte 

einheitlich 
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definieren“ 

KTK „Gefordert werden verbindliche Zeitkontingente für 

Leitungen von Kindertageseinrichtungen. 

Diese sollten aufbauend auf einem allgemeinen Sockelbudget 

berechnet werden. Dabei sind variable 

Anteile zu berücksichtigen, bei denen die Zahl der Kinder und 

der Mitarbeiterinnen sowie weitere 

Gewichtungsfaktoren wie zum Beispiel besondere Bedarfe von 

Kindern und Familien eine Rolle spielen.“ 

ver.di „Handlungsziel: Leitung als Hauptaufgabe verankern 

Teilziel: Leitungsaufgaben qualifizieren und quantifizieren 

Mögliche Umsetzungsmaßnahmen: Festlegung von 

Freistellungskontingenten“ 

VPK „Daher ist es wichtig, die Rahmenbedingungen von 

Leitungskräften zu analysieren und diese im Hinblick 

auf die komplexen Herausforderungen zu optimieren. Eine 

Definition hinsichtlich der Notwendigkeit 

einer Leitungsfreistellung sollte nicht notwendigerweise auf 

Basis von Betreuungsplätzen 

in einer Einrichtung, sondern eher in Abhängigkeit der Zahl 

von Angestellten und in Abhängigkeit 

der Anforderungsprofile von Leitungskräften erfolgen. 

Ausgangsbasis sollte daher die Erstellung 

von bundesweit einheitlichen Anforderungsprofilen von Kita-

Leitungen sein, aus der 

die unterschiedlichen Arbeitsbereiche einerseits und die hierfür 

benötigten Kompetenzen andererseits 

hervorgehen. Auf Grundlage eines solchen Anforderungsprofils 

können anschließend wichtige Erkenntnisse 

hinsichtlich des Profils der Leitungsstelle und der benötigten 

zeitlichen Ressourcen für die 

Erfüllung von Leitungsaufgaben gezogen werden. Aus Sicht des 

VPK wünschenswert wäre die bundesweite 

Einführung eines Sockels von mindestens 20 Stunden pro 

Woche (0,5 Stellenanteile) 

für alle Kitas. In Abhängigkeit des in der jeweiligen 

Einrichtung beschäftigten Personals 

und der angebotenen Plätze würde dieser Sockel dann 

entsprechend aufgestockt werden.“ 

Auch „Eine Verständigung 

über 

Kernaufgaben 

von Leitungstätigkeit 

herbeiführen“ 

Handlungsfeld 6 – Räumliche Gestaltung 

Handlungsziel Verband Position Anmerkungen 

Angemessene 

pädagogisch 

nutzbare Innenund 

Außenflächen 

sicherstellen 

AGF „In den Innenräumen und Außenanlagen müssen 

ausreichend Freiflächen zum Spielen, Toben, 

Sich-Ausprobieren und Entdecken verfügbar sein, aber auch 

Rückzugsmöglichkeiten und Ruhebereiche.“ 

BAGE „Hohe Raumstandards sind in der Regel anzustreben 

– aber es muss mit Augenmaß geschaut 

werden, ob sie auch immer sinnvoll sind und ob 

Ermessensspielraum genutzt werden kann. (…) Besondere 

Konzepte wie z.B. die weit verbreiteten Waldkindergärten 

bedürfen auch besonderer und 

flexibler Rahmenbedingungen. Auch hier sollten pädagogische 

Erwägungen und das Wunsch- und 

Wahlrecht der Eltern Vorrang haben gegenüber übermäßigen 

Sicherheitsvorkehrungen.“ 
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DAKJ „Im Setting Kita und Kindertagespflege ist ein Höchstmaß 

an Kindersicherheit zu gewährleisten. 

Maßstab sollten die Empfehlungen der 

Bundesarbeitsgemeinschaft Mehr Sicherheit für 

Kinder e.V. sein; sie sollten umfänglich bekannt sein und bei der 

Gestaltung von Innenraum und 

Außengelände berücksichtigt werden. Aus Sicht der Kommission 

wäre eine Zertifizierung von Einrichtungen 

durch diese BAG als „Kita: sicher für Kinder“ analog zu 

Kinderkliniken sinnvoll, eine Initiative, 

die evtl. durch die Träger der gesetzlichen Unfallversicherung 

unterstützt würde.“ 

dbb „Die im Handlungsfeld „räumliche Gestaltung“ 

angesprochenen Aspekte des pädagogischen Handelns 

und der Gesundheit der Fachkräfte sind von zentraler 

Bedeutung. (…) Überbelegung 

aus verschiedenen Gründen führt dazu, dass die räumliche 

Situation in den Kindertagesstätten 

immer beengter wird. Platz brauchen nicht nur die Kinder und 

ihre Erzieherinnen und Erzieher 

während der Betreuungszeiten, es muss auch ausreichend 

Platz und Raum für die Beschäftigten 

vorhanden sein, um beispielsweise eine ungestörte Pause 

verleben zu können.“ 

Auch „Eine personalgerechte 

Raumgestaltung 

und Ausstattung 

sicherstellen“ 

ver.di „Handlungsziel: Multifunktionale Raumausstattung 

Teilziel: Festlegung von Mindeststandards 

Mögliche Umsetzungsmaßnahmen: Vereinbarung der Länder auf 

Mindeststandards, die Arbeits- und 

Gesundheitsschutz berücksichtigen 

Begründung/Anmerkung: Kindertageseinrichtungen sind so 

auszustatten, dass flexibel auf Bedarf und 

Konzeption reagiert werden kann. Grundsätzlich ist zu beachten: 

· Raumgröße: Mindestens 8 m2 Betreuungs- und 

Bildungsräume pro Kind. Ausgestaltung 

dem Alter und Bedürfnissen der Kinder angemessen. Zusätzlich 

sind Hauswirtschaftsräume, Sanitär- 

und Stauräume, Büro, Sozial- und Personalraum zu 

berücksichtigen. 

· Außengelände: mindestens 1,5-fache Größe der 

Innenfläche. 

· Lärm- und Gesundheitsschutz: Einbau von 

Lärmschutzmaßnahmen. Ergonomische Ausstattung 

für Fachkräfte und Kinder. 

· Ausstattung: Grund- bzw. Erstausstattung entsprechend 

pädagogischem und technischem Standard. 

Angemessenes eigenes Budget der Kita für laufende 

Sachkosten.“ 

Auch „Eine personalgerechte 

Raumgestaltung 

und Ausstattung 

sicherstellen“ und 

„Eine kindgerechte, 

bildungsförderliche 

Raumgestaltung 

und Ausstattung 

ermöglichen“ 

Eine kindgerechte, 

bildungsförderliche 

Raumgestaltung 

und Ausstattung 

ermöglichen 

AGF „Für vielfältige Sinneserfahrungen benötigen Kinder eine 

anregende, attraktive und barrierefreie 

Umgebung.“ 

DRK „In der Kita als „Ort des gesunden Aufwachsens“ 

können Schutzfaktoren gestärkt und Risikofaktoren 

ausgeglichen werden. Gesundheitsförderung bedeutet daher in 

einer Kindertageseinrichtung 

Räume zu schaffen, welche das eigenständige Handeln und die 

Prozesse der Selbstbildung von Kindern 

fördern. Solche Räume entsprechen den kindlichen 

Bedürfnissen, indem sie u.a. sowohl Bewegung 

als auch Ruhe ermöglichen, Kommunikation und Versammlung 

fördern, zum Forschen und ex- 

Auch HF 7 „Gesundheitsförderung 

als Querschnittsthema 

im 

pädagogischen 
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perimentieren anregen, zu ästhetischen Erfahrungen einladen, 

für Körpererfahrungen und Körperpflege 

und letztendlich auch zum genussvollen Essen einladen.“ 

Alltag verankern“ 

Eine personalgerechte 

Raungestaltung 

und Ausstattung 

sicherstellen 

AGF „Der Kontakt und der Austausch zwischen Eltern sollte 

unterstützt werden. Räume, in denen Eltern 

sich informell treffen können, wie etwa ein Elterncafé oder 

ähnliches, sind begrüßenswert.“ 

Handlungsfeld 7 - Gesundheit 

Handlungsziel Verband Position Anmerkungen 

allgemein DAKJ „Bezogen auf das Setting institutioneller früher 

Betreuung folgt die Kommission einem Leitgedanken 

des Präventionsgesetzes, abzielend auf den Lebensweltbezug 

von präventiven Maßnahmen und Hilfen. 

Sie setzt Hoffnung auf die in Aussicht gestellte finanzielle 

Unterstützung, denn künftig soll Prävention 

mit jährlich 7 € pro Versichertem in den Settings Kita, 

Schule und Betrieb gefördert 

werden. 

(…) 

Aus der Möglichkeit des frühen Zugangs heraus sollte die 

Früherfassung von individuellen Entwicklungs- 

und Gesundheitsrisiken durch geschulte, systematisierte 

Beobachtung und 

durch Screenings unbedingt genutzt und vorangetrieben 

werden. (…) Aber auch individuelle Begabungen, 

Ressourcen und Resilienzfaktoren lassen sich identifizieren und 

nutzbringend in den Einrichtungskontext 

eingebringen.“ 

Auch HF 4 „Arbeitsprozesse 

und Arbeitszufriedenheit 

optimieren“ 

Gesundheitsförderung 

als Querschnittsthema 

im 

pädagogischen 

Alltag verankern 

DAKJ „Vorhandene Expertisen mit Evidenzbasierung nutzen. 

Vor dem Hintergrund der in der Präambel 

dargelegten Überlegungen entstand das Curriculum der BZgA 

„Gesund aufwachsen in der 

Kita – Zusammenarbeit mit Eltern stärken“; die in diesem 

Grundsatzpapier enthaltenen Rahmenempfehlungen 

möchte die Kommission explizit einbringen. Entsprechendes gilt 

für das Curriculum 

Gesundheitsförderung für Kinder unter 3 Jahre in der 

Tagesbetreuung (…).“ 

DRK „Zur pädagogischen Arbeit gehört auch die 

Auseinandersetzung mit der Herkunft und Entstehung von 

Lebensmitteln. Gesunder und nachhaltig verantwortlicher 

Umgang mit Lebensmitteln kann, 

mit entsprechender Ausstattung, in den Angeboten der 

Kindertagesbetreuung familienergänzend 

vermittelt werden.“ 

Eine qualitativ 

hochwertige, 

gesunde und 

ausgewogene 

BV KTP „Um dies zu gewährleisten sind Fortbildungs- und 

Informationsangebote über gesunde Ernährung 

von Kindern erforderlich. Diese sollten kostenfrei zur 

Verfügung gestellt werden. Die Sachkostenpauschale 

sollte so bemessen sein, dass es möglich ist, die Kinder in der 

Kindertagespflege 

gesund und ausgewogen zu ernähren. Es sollte ein 

bundeseinheitlicher Richtwert als Standard 
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Handlungsziel Verband Position Anmerkungen 

Ernährung sicherstellen 

gesunder Ernährung beschrieben und beziffert werden. Dieser 

sollte von den öffentlichen Jugendhilfeträgern 

selbstverständlich übernommen werden. Die Akteure im Feld 

(Kindertagespflegepersonen, 

Fachberatungen, Aufsichtsbehörden) sollen die Leitlinie für gute 

Lebensmittelhygienepraxis in 

der Kindertagespflege kennen und anwenden.“ 

BAGE „Hier sprechen wir uns für die Etablierung der 

selbstkochenden Küche als Standard in Kitas 

(unabhängig von deren Größe) aus. Diese Küchen ermöglichen 

die wünschenswerte Teilhabe der Kinder 

an der Essensplanung und -zubereitung. Küchen in Kitas sollten 

deshalb bei allen notwendigen 

Sicherheitsvorkehrungen als offener Ort gerade auch für die 

Kinder definiert und gestaltet werden 

können. Küchen in kleinen Einrichtungen wie Elterninitiativen 

sind mit Gaststättenstandards (auch 

finanziell) überfordert.“ 

Auch „Gesundheitsförderung 

als Querschnittsthema 

im pädagogischen 

Alltag 

verankern“ 

DAKJ „Für inhaltliche Empfehlungen zur Ernährung und 

Verpflegung von Kindern sollten die jeweils aktuellen 

Empfehlungen des Forschungsinstituts für 

Kinderernährung (FKE) in Dortmund herangezogen 

werden.“ 

ver.di „Handlungsziel: gesunde Ernährung 

Teilziel: Kindertageseinrichtungen sind mit 

hauswirtschaftlichem Personal ausgestattet, das die 

tägliche Versorgung mit frisch zubereitetem Essen sicherstellen 

kann. 

Mögliche Umsetzungsmaßnahmen: Festlegung von Grundsätzen 

und Finanzierungsregelungen über 

Bund und Länder“ 

Handlungsfeld 8 – Qualitätsentwicklung und -sicherung in 

der Kindertagespflege 

Handlungsziel Verband Position Anmerkungen 

Qualifizierung in 

der Kindertagespflege 

vorantreiben 

BV KTP „Die Entwicklung eines anerkannten Berufsbildes ist 

nach Ansicht des Bundesverbands für Kindertagespflege 

längst überfällig. Ebenso müssen Wege zur Herstellung der 

Anschlussfähigkeit an pädagogische 

Ausbildungsberufe entwickelt werden. Die Einführung des 

Kompetenzorientierten 

Qualifizierungshandbuchs Kindertagespflege (QHB) könnte 

einen ersten Schritt darstellen. (…) 

Darüber hinaus sollte die Kindertagespflege als Themen- und 

Berufsfeld in den grundständigen pädagogischen 

Ausbildungsgängen eingeführt werden. 

(…) 

Zur Sicherstellung der pädagogischen Qualität ist bereits jetzt in 

§ 43 SGB VIII die jeweils nach fünf 

Jahren zu erneuernde Erlaubnis festgeschrieben. Diese sollte 

durch die Einführung eines Qualitätsfeststellungsverfahrens 

(„Gütesiegel“) ergänzt werden, wie es bereits im System der 

Kindertageseinrichtungen 

Einzug gehalten hat. Für die Sicherstellung der Qualität der 

Bildungsträger, die die 

Grundqualifizierung durchführen, sollte unbedingt das bereits in 

12 Bundesländern im Rahmen des 

Aktionsprogramms Kindertagespflege eingeführte „Gütesiegel für 

Bildungsträger“ weitergeführt und 
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Handlungsfeld 8 – Qualitätsentwicklung und -sicherung in 

der Kindertagespflege 

Handlungsziel Verband Position Anmerkungen 

die bundesweiten Standards fortgeschrieben werden. (…) 

Sowohl für die Einführung eines Gütesiegels 

für die pädagogische Qualität in der Kindertagespflege wie auch 

eines Gütesiegels für Bildungsträger 

sollte ein Konsensbeschluss der KMK/JFMK herbeigeführt 

werden.“ 

Eine kindgerechte 

TPP-Kind-Relation 

sicherstellen 

BV KTP „Zur Umsetzung der einschlägigen und EU-weiten 

Empfehlungen für eine altersangemessene Betreuer- 

Kind-Relation in der Kindertagespflege sollte die Belegung 

der genehmigten Plätze sorgfältig 

vorgenommen werden. Die Vergütung ist gemäß § 23 SGB VIII 

in Abhängigkeit davon leistungsgerecht 

auszugestalten. Dort ist bereits jetzt ausgeführt, dass bei der 

Vergütung die Anzahl 

sowie der Förderbedarf der betreuten Kinder zu berücksichtigen 

ist.“ 

Tätigkeitsbedingungen 

verbessern 

BV KTP „Seit 2005 ist der Begriff der „leistungsgerechten 

Ausgestaltung der Anerkennung der Förderungsleistung“ 

unter Berücksichtigung des zeitlichen Umfangs sowie der Anzahl 

und des Förderbedarfs 

der Kinder in § 23 SGB VIII festgeschrieben. Mehr als 10 Jahre 

später ist dieser Begriff bundesweit 

noch immer nicht umgesetzt. Eine Definition dessen, was der 

Begriff „leistungsgerecht“ beinhaltet 

steht nach wie vor aus. Ebenso impliziert der Begriff 

„Anerkennung der Förderungsleistung“ 

noch immer nicht das, was eine Dienstleistung im Sinne des 

SGB VIII eigentlich darstellen sollte. Der 

Begriff „Vergütung“ wäre an dieser Stelle angemessener und 

eindeutiger.“ 

Qualitätsentwicklung 

und qualifizierte 

Fachberatung 

in der Kindertagespflege 

sicherstellen 

BV KTP „Inklusion, d.h. die Betreuung und Förderung jedes 

Kindes nach seinen Bedürfnissen, ist ein Ansatz, 

der in der Kindertagespflege selbstverständlich ist. (…) Hierfür 

brauchen Kindertagespflegepersonen 

geeignete Qualifizierungsangebote sowie intensive 

Begleitung, Beratung und Supervision 

durch ausreichende und entsprechend qualifizierte 

Fachberatung. Diese besondere Betreuungsleistung 

sollte gesondert vergütet werden. 

(…) 

Hier gilt es, fachspezifische Aus- und Fortbildungscurricula 

zur Fachberaterin/zum Fachberater 

zu entwickeln und anzubieten. Neben diesem qualitativen Aspekt 

der Entwicklung ist es erforderlich, 

einen angemessenen Personalschlüssel und ausreichende 

Ressourcen in der Fachberatung 

zu realisieren. (…) Um diesem Rechnung zu tragen und den 

Rechtsanspruch auf Beratung in 

allen Fragen der Kindertagespflege sowohl für 

Kindertagespflegeperson wie auch für Eltern zu erfüllen, 

sind die quantitativen wie auch qualitativen Ressourcen zur 

Verfügung zu stellen und kundenorientiert 

auszurichten. 

(…) 

Voraussetzungen dafür sind einerseits die Formulierung von 

Bildungsgrundsätzen für die jüngsten 

Kinder und in Kindertagespflege sowie adäquate und 

kostenfreie Qualifizierungsangebote für 

die Kindertagespflegepersonen. Für die zusätzlichen 

Tätigkeiten, die zur Umsetzung der Bildungspläne 

erforderlich sind, sollten entsprechende Zeitbudgets bzw. 

zusätzliche Finanzmittel zur Verfü- 

Auch „Qualifizierung 

in der Kindertagespflege 

vorantreiben“ 
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Handlungsfeld 8 – Qualitätsentwicklung und -sicherung in 

der Kindertagespflege 

Handlungsziel Verband Position Anmerkungen 

gung stehen.“ 

Eine kindgerechte 

und entwicklungsförderliche 

Raumqualität in 

der Kindertagespflege 

sicherstellen 

BV KTP „Zur Erfüllung des Bildungs- und Förderauftrags in der 

Kindertagespflege sollen für die Einrichtung 

und Ausstattung von Kindertagespflegestellen [Mittel] in 

angemessenem Umfang vom öffentlichen 

Jugendhilfeträger zur Verfügung gestellt bzw. deren Anschaffung 

finanziert werden.“ 

Kooperationen 

und Vernetzung 

in der Kindertagespflege 

ausbauen 

BV KTP „Das gesamte System der Kindertagesbetreuung könnte 

noch besser und harmonischer dem Bedarf 

der Familien und dem Bildungsauftrag nachkommen, wenn die 

Kooperation zwischen Kindertageseinrichtungen 

und Kindertagespflege – welche sogar im SGB VIII bereits 

formuliert ist – noch 

besser realisiert würde.“ 

Handlungsfeld 9 – Steuerung im System 

Handlungsziel Verband Position Anmerkungen 

Qualitätsentwicklung 

und - 

sicherung verankern 

AGF „Die Qualität der Betreuungseinrichtungen ist in 

regelmäßigen Abständen zu evaluieren. 

Die zu entwickelnden Qualitätsstandards müssen eine 

regelmäßige interne und externe Evaluation 

der pädagogischen Arbeit vorsehen. (…) Bei festgestellten 

Mängeln sind konkrete Zielvereinbarungen 

zwischen der Einrichtung, dem Träger und der öffentlichen Hand 

zu treffen. Bei Nichterfüllen 

der Zielvereinbarungen sollten als ultima ratio Sanktionen bis hin 

zur Entziehung der Zulassung folgen. 

Die Qualität der Kinderbetreuung muss fortlaufend 

weiterentwickelt werden. Es ist Aufgabe 

der Politik, der Träger und der einzelnen Kita, die fortwährend 

nötige Neudefinition von Qualität vorzunehmen 

und in den gemeinsamen Standards festzuhalten. (…)“ 

BAGE „Eine angemessene und flexible Evaluation der Arbeit 

von Kitas sollte nicht als Bemessungsund 

Vergleichskriterium, sondern als Unterstützungs- und 

Weiterentwicklungsinstrument für die Kitas 

verstanden werden. Die besonderen Trägerformen müssen 

dabei Berücksichtigung finden. (…) Ein 

Kita-Gütesiegel lehnen wir deswegen ab. 

(…) 

Bundesweite Standardisierung im Kita-Bereich sollte sich 

grundsätzlich auf Kernpunkte 

beschränken und weite Spielräume offenlassen“ 

BEVKi „Wir schlagen zusätzlich vor, ein Bundesinstitut zur 

Kita-Qualitätsentwicklung einzurichten, das 

die Fachkräfte in den Kindertageseinrichtungen und in der 

Kindertagespflege unterstützt und die be23/ 

26 

Handlungsfeld 9 – Steuerung im System 

Handlungsziel Verband Position Anmerkungen 

stehenden Bestrebungen der Bundesländer berücksichtigt. Dazu 

werden sie angeleitet, jährlich interne 

Evaluationen durchzuführen und alle 5 Jahre durch eine 

externe Evaluation auf die 

Entwicklungspotenziale hingewiesen. Die Evaluation der 

Kindertageseinrichtungen und Tagespflege 

sollte verbindlich geregelt werden. Über die Ergebnisse der 

Evaluation sind auch die Eltern zu informieren. 

Bundesländer, die Geld aus dem Sondervermögen beziehen 

wollen, müssen zunächst eine 

Qualitätsvereinbarung unterzeichnen, nach der sie sich 

verpflichten, die gemeinsam beschriebene 

qualitative Kita mit konkreten Schritten zu realisieren. Der 

Prozess der Qualitätsentwicklung soll 

durch eine ständige Arbeitsgemeinschaft fachlich evaluiert und 

gesteuert werden.“ 

DAKJ „Forschung vorantreiben und auch hier (neue) 

Partnerschaften suchen. Zu beklagen ist eine unzureichende 

Studienlage bezogen auf die Rahmenbedingungen in 

Deutschland: die Erkenntnisse über 

Zusammenhänge zwischen Früher Betreuung(squalität) und den 

entwicklungs- und gesundheitsbezogenen 

Outcomes der betreuten Kinder sind nicht hinreichend. 

Wissenschaftliche Untersuchungen als 

Kohortenstudien im Längsschnitt sollten die 

Qualitätsweiterentwicklung begleiten, die Erkenntnisse 

sollten in die Konzeptionen einfließen.“ 

Finanzierung sichern 

Verband Position 

AGF „Neben dem politischen Willen erfordert dies [die Anhebung 

der Qualität in der Kindertagesbetreuung] erhebliche 

Mehrausgaben im Bereich 

der frühen Bildung. Bund, Länder und Kommunen tragen 

gemeinsame Verantwortung dafür, tragfähige 

Finanzierungswege zu finden. Angesichts 

der angespannten Haushaltslage der Kommunen und der 

Einführung der Schuldenbremse scheint es unausweichlich, 

dass sich der Bund, zusätzlich zu den Ländern, dauerhaft 

an der Finanzierung der öffentlichen Kinderbetreuung 

beteiligt.“ 

AWO Von zentraler Bedeutung: „Die Finanzierung der 

Kindertagesbetreuung in Deutschland neu regeln“ 

(…) 

· „Um eine finanzielle Ausstattung gewährleisten zu können, mit 

der sich eine qualitativ hochwertige Kindertagesbetreuung 

realisieren lässt, 

müssten nach OECD-Empfehlungen in Deutschland zusätzlich 

neun Milliarden Euro bereitgestellt werden – bisher werden 17 

Mrd Euro 

zur Verfügung gestellt 

· Hier fordern wir eine dauerhaft gesicherten Finanzierung der 

Betriebskosten, an der sich neben den Kommunen und den 

Ländern 

auch der Bund beteiligt.“ 

BAGE „Mittelfristig halten wir eine erhebliche 

Finanzierungsbeteiligung des Bundes an der Kita-

Finanzierung für unumgänglich. Einen Nachweis 

der Zweckeinsetzung dieser Mittel durch die Bundesländer 

halten wir ebenso für zweckmäßig, die Teilschritte der 

Verbesserungen müssen je 

Bundesland ausgehandelt und transparent für alle Beteiligten 

(also auch die Träger) sein.“ 

BDA „Die Effektivität der eingesetzten Ressourcen ist umso 

höher, je früher im Bildungssystem angesetzt wird. Statt einer 

Erhöhung von Kindergeld 

und Kinderfreibetrag oder des Betreuungsgelds, also individuelle 

Zahlungen, sind Investitionen in Bildungs- und 

Betreuungseinrichtungen 

und eine Lenkung der Finanzierungsströme in Infrastruktur 

zielführender. Die mit rückläufigen Kinderzahlen freiwerdenden 

finanziellen Mittel 
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Finanzierung sichern 

Verband Position 

(„demografische Rendite“) müssen vor allem in die 

frühkindliche Bildung investiert werden. Insbesondere in 

sozialen Brennpunkten 

ist ein Ausbau der frühkindlichen Förderung prioritär. 

(…) 

Würde das eingesparte Betreuungsgeld des Bundes in den 

Ausbau der Kitas fließen, würde dies 900 Mio. € freimachen für 

Investitionen in die 

Qualität oder aber für 26.000 zusätzliche Fachkräfte.“ 

BETA „Selbst wenn (…) ein Bundesqualitätsgesetz rechtlich 

machbar ist, so ist doch zu fragen, wie die Finanzierung 

aussehen soll. Föderale und 

kommunale Verantwortungsstrukturen sollten vom 

Bundesgesetzgeber nicht übernommen werden. 

(…) 

Allerdings genügt es nicht, neue Standards zu formulieren, ohne 

die Finanzierungsgrundlagen zu klären. Hier bestehen deutliche 

Erwartungen 

an den Bund, die Länder bei der Verbesserung einzelner 

Qualitätsstandards zu unterstützen. Als Fazit der 

Stellungnahme zum 

Zwischenbericht der Bund-Länder-Arbeitsgruppe zum 

Communiqué halten wir es für unbedingt notwendig, dass 

neues Geld ins System 

der Kindertagesbetreuung kommt. (…) Wir denken, dass ein 

Stufenplan, der bis in die nächste Legislaturperiode hinein 

reicht, auch mit 

verbindlichen Regelungen zur Finanzierung verbunden sein 

muss.“ 

BEVKi „Über die Schritte zur Finanzierung sollen sich Bund, 

Länder und Kommunen miteinander verständigen. Aus Sicht der 

BEVKi sollte es, wie bei 

der Finanzierung des Kitaausbaus der vergangenen Jahre, ein 

Sondervermögen geben, mit dem der Bund die 

Verbesserung der Qualität 

finanziell unterstützt. Aber anders als beim Kitaausbau, 

sollen die Länder ebenso verbindliche Finanzierungswege 

beschließen 

und ein Sondervermögen einrichten. Die Verbesserung der 

Qualität in Tageseinrichtungen und Tagespflege sollte aus 

unserer 

Sicht als Gemeinschaftsaufgabe jeweils zu einem Drittel von 

Bund, Land und Kommune getragen werden.“ 

DRK „Voraussetzung ist Finanzierungsmodelle zu finden, die 

alle relevanten Akteur*innen in den Blick nehmen und eine 

angemessene 

Finanzierung sicherstellen.“ 

GEW „Gerade hier muss zwischen Bund-Ländern und 

Gemeinden ein neuer Verteilungsmechanismus im 

Finanzgefüge verbindlich gefunden 

werden, um auf Dauer die Tageseinrichtungen für Kinder und die 

Kindertagespflege systematisch qualitativ zu verbessern. 

(…) 

Die GEW verweist ausdrücklich auf einen erhöhten 

Finanzbedarf, der durch den Bund zu erbringen ist. Wie in 

den EU-Mitgliedstaaten 

vereinbart, sollte ab 2013 1 Prozent des Bruttoinlandprodukts 

in die Frühkindliche Bildung fließen.“ 

KTK „Empfohlen wird in diesem Zusammenhang, mindestens 1 

Prozent des Bruttoinlandsprodukts in die Frühkindliche 

Bildung zu investieren. 

Diese Investition kann aber nur dann gelingen, wenn der Bund 

stärker in die Verantwortung einbezogen wird.“ 

ver.di „Für den laufenden Betrieb erhalten die Träger 100 

Prozent der anerkannten Sach- und Personalkosten. Sie 

werden entsprechend 

der Entwicklung des veröffentlichten Preisindexes für die 

Lebenshaltungskosten jährlich angepasst. Die Finanzierung 

erfolgt durch den Bund 

und die Länder.“ 

VPK „Als Verband, der die Interessen privater Träger vertritt und 

mit Blick auf das den Eltern und Kindern gesetzlich zustehende 

Wunsch- und 

Wahlrecht ist es dem VPK zudem ein Anliegen, dass unter den 

oben stehenden Voraussetzungen alle Angebote von Trägern 

von Kindertageseinrichtungen 

finanziell gefördert und in ihrer Arbeit unterstützt werden.“ 
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Sonstiges 

Verband Position 

AGF „Es ist eine maximale Gruppengröße entsprechend den 

Bedürfnissen und des Alters der Kinder festzulegen. (…) 

Daher empfiehlt 

sich für Kinder unter drei Jahren bundesweit eine maximale 

Gruppengröße von höchstens 8 Kindern und in Gruppen mit 

Kindern im Alter ab 

drei Jahren bis zum Schuleintritt von höchstens 18 Kindern. (…) 

In altersgemischten Gruppen (0 bis Schuleintritt) sollte eine 

Gruppengröße 

von 15 Kindern nicht überschritten werden. Einrichtungen, die 

dem Konzept der offenen Arbeit ohne feste Gruppenzuordnung 

folgen, müssen 

die anzustrebende Fachkraft-Kind-Relation auf ihr Konzept 

übertragen und insgesamt für ausreichend anwesendes Personal 

entsprechend der 

Kinderzahl und der Alterszusammensetzung sorgen. 

(…) 

„Zur Sicherung einer vergleichbaren Betreuungsqualität 

sind verbindliche, bundesweit einheitliche und auf 

wissenschaftlichen 

Erkenntnissen beruhende Standards erforderlich. (…) Nur 

mit verbindlichen gemeinsamen Standards kann die Politik die 

gleichwertigen 

Lebensverhältnisse von Kindern in der Kinderbetreuung 

sicherstellen. Die vorhandenen Bildungs- und 

Erziehungsprogramme der Länder sollten 

bei der Entwicklung der Standards mit herangezogen werden.“ 

AWO „Ungeachtet des Prozesses, der durch das Communiqué 

eingeleitet wurde, wird die AWO zusammen mit der GEW und 

dem DCV weiter ein 

Bundesqualitätsgesetz einfordern.“ 

BETA „Ein Bundesqualitätsgesetz würde möglicherweise zu einer 

Nivellierung von Qualitätsstandards quer durch die Länder führen 

– mit der Gefahr 

des Stillstands oder der Qualitätsabsenkung in Ländern, die 

bereits hohe Standards erreicht haben. BETA tritt entschieden für 

Qualitätsverbesserung 

ein. Angesichts der unterschiedlichen Ausgangssituationen 

in den Ländern halten wir es jedoch für besser, wenn dort 

jeweils die notwendigen Handlungsbedarfe aufgegriffen 

werden. 

(…) 

Der Arbeitsprozess zwischen Bund und Ländern bietet die 

Möglichkeit, Benchmarks zur Verbesserung der Qualität im 

Zwischenbericht 

festzulegen, auf die in den einzelnen Ländern dann gezielt 

hingearbeitet werden muss.“ 

BEVKi „Die BEVKi will mithelfen, die Qualität in den 

Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege 

bundesweit auf ein hohes Niveau zu heben 

und zu sichern. Dazu sollten Bund, Länder, Kommunen und 

Verbände gemeinsam beschreiben, wie die 

Kindertageseinrichtungen und 

Kindertagespflege der Zukunft aussehen sollen. Über den Weg 

dahin, braucht es eine verbindliche Verabredung. 

(…) 

Wir fordern die Einführung einer Verbandsklage zum Schutz 

der gesetzlich geregelten Qualität in allen 

Kindertageseinrichtungen 

und in der Kindertagespflege.“ 

DRK „Chancengleichheit für Kinder in Deutschland erfordert 

dafür eine Verständigung auf gemeinsame bundeseinheitlich 

vergleichbare 

Standards. Das DRK begrüßt daher den Zwischenbericht der 

Bund-Länder AG „Frühe Bildung weiterentwickeln und finanziell 

sichern“ als 

einen Meilenstein auf diesem Weg.“ 

GEW „Ungeachtet des Prozesses, der durch das Communiqué 

eingeleitet wurde, wird die GEW zusammen mit der AWO und 

dem DCV weiter an 

einem Bundesqualitätsgesetz arbeiten.“ 

KTK „Darin liegt unter anderem einer der Gründe dafür, warum 

er KTK-Bundesverband auch in Zukunft gemeinsam mit dem 

Deutschen Caritasverband, 

der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft und dem 

Bundesverband der Arbeiterwohlfahrt für ein 

Bundesqualitätsgesetz in 
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Sonstiges 

Verband Position 

der Kindertagesbetreuung eintritt.“ 

ver.di „Kindern, unabhängig von sozialer Herkunft und Wohnort 

gleiche Grundlagen bieten zu können setzt gleichwertige 

Angebote voraus. Bundesweit 

einheitliche, verbindliche Mindeststandards können diese 

fördern.“ 

VPK „Aus Sicht des VPK und dessen Mitgliedseinrichtungen 

bedarf es mit Blick auf den weiteren Ausbau des Systems der 

Bildung, Erziehung und 

Betreuung von Kindern verbindlicher und bundesweit 

einheitlicher Qualitätsstandards, die qualitativ hochwertige, 

konzeptionell vielfältige 

und an den Bedürfnissen von Kindern und Eltern ausgerichtete 

Angebote für alle Kinder ermöglichen.“ 



Biografischer Ansatz der Präventionsketten 
(Richter-Kornweitz u.a., 2014) 



Der Schularzt...so schon lange nicht mehr!  



Thema Arbeitsschwerpunkte im 

  Kinder- und Jugendgesundheitsdienst 

ZäD 

• Zahnärztliche Untersuchungen und 

Beratungen in Kitas und Schulen 

• Gutachterliche Tätigkeiten 

KJGD 

• Kindergartenuntersuchungen 

• Schuleingangsuntersuchungen 

• Begutachtungen 

• Mütter- und Väterberatung 

Netzwerkarbeit 

zur Stärkung der Kindergesundheit 
Klienten bezogene Aufgaben 



KJGD und Primarstufe 

SEU 

gutachterliche Aufgaben (Kontext sonderpädagogischer 

Förderbedarf; Inklusion; Hilfsmittel; etc.) 

ggf. „case management“ bei Schülern mit chronischen 

Erkrankungen 

betriebsmedizinische Aufgaben 

 Infektionsschutz; Management von Ausbrüchen 

gezielte Impfprojekte 

Beteiligung an Gesundheitsförderungsprojekten 

Zahnärztliche Untersuchungen und Prophylaxemaßnahmen 



Präventionsarbeit kann Spaß machen!  



Evidenz für Benachteiligung  

chronisch kranker Kinder 



Modellprojekt 

 

„ Das Modellprojekt 

Grundgesund hat in 

besonderem Maße gezeigt, 

dass die Kooperation von 

Lehrern, Schulärzten und 

Fachkräften der 

pädagogischen und 

gesundheitlichen 

Versorgung Gewinn bringen 

kann.  

Eine Koordination vor Ort 

erweist sich dabei als 

wesentlicher 

Gelingensfaktor.“ 



 

Zugang zu einer Vielzahl von hilfreichen Materialien 

  



Biografischer Ansatz der Präventionsketten 
(Richter-Kornweitz u.a., 2014) 



KJGD und Sekundarstufe 

Wichtige Themen 

 

 

Allergien 

Essstörungen 

Schulabsentismus 

Cybermobbing 

Zukunftsängste 

Sexuelle Gesundheit/ HIV-

Prophyxlaxe 

Wichtige Angebote und 

Maßnahmen 
 

Begutachtung 

Multiplikatorenarbeit 

Kinder- und 

jugendpsychiatrische 

Sprechstunde 

Schulsprechstunden vor 

Ort 

Vermittlung in helfende 

und unterstützende 

Institutionen 

 



Vulnerable Phase: 

seelische Gesundheit in den Fokus! 

Epidemiologie: laut BELLA-

Studie (Teilstudie KiGGS) 

hohe Suizidrate! 

 

Herausforderung: komplexe 

Entwicklungsaufgaben und 

Individuation 

 

Chancen, aber auch Risiken 

durch peers 

 

Landesinitiative NRW 

„Starke Seelen“ 

 

Schulabsentismus ist 

möglicher Weise 

Warnsignal! 

 

 



Präventionskonzept NRW  



KJGD: Sekundarstufe  

bis Berufskollegabschluss 

Seiteneinsteigendenuntersuchung 

Curriculare Beteiligung; 

Thementage (z.B. Organspende) 

Impfaktionen (z.B. Hepatitisimpfung 
als berufsrelevante Schutzimpfung) 



Curricula: klassische Bildungsinhalte? 

Quizshowwissen? Gesundheitskompetenz! 



Gesundheitskompetenz 

 
 

 

umfasst das Wissen, die Motivation und die 

Fertigkeiten, gute (evidenzbasierte) 

Gesundheitsinformationen zu finden, zu 

verstehen, zu beurteilen und 

handlungspraktisch anzuwenden 

 

 Selbstverantwortung und Teilhabe! 

 im Kontext lebenslanger Lern- und 

Sozialisationsprozesse 

 

Themen? 

Methoden? 

(Bündnis-)Partner und Kooperationen? 

 

 



Schlechte Luft und Lärm machen krank  



individuelle und systemische Unterstützung 

durch Schulgesundheitsfachkräfte 



Einige Beispiele aus der Kommune 

Kooperationszir-
kel; Frühe Hilfen 

Kinder psych. 
Kranker Eltern 

Flüchtlingskinder 

minderjährige 
unbegleitete 
Flüchtlinge 

Kindeswohlge-
fährdung;Kinder-
schutzambulanz 

Runde Tische 
Kindergesund-

heit z.B. mit Ki.-u. 
Jugendärzten 



Auf dem Gipfel der Erkenntnis: 

Zahlen, Daten, Fakten sind wichtig, aber nicht alles 



 

Meine wichtigsten Visionen: 

 1. In Einrichtungen der FBBE arbeiten Erzieher und Erzieherinnen, die auf ihre 

Aufgaben hinreichend vorbereitet und dafür qualifiziert sind. Eine Erhöhung 

des Anteils männlicher Erzieher ist durch Attraktivitätssteigerung des 

Berufsbilds vorangebracht, einer „Verweiblichung“ der Frühpädagogik wird 

entgegengewirkt. 

 

 2. Es ist in einem angemessenem Ausmaß in schulische 

„Verhältnisprävention“ investiert worden, so dass Schüler und Lehrer keinen 

vermeidbaren Belastungen durch Lärm, schlechte (Be-)Lüftung, 

Innenraumschadstoffe etc. im Lern- und Arbeitsalltag ausgesetzt sind. 

 

 3. Jugendliche werden im Erwerb von Gesundheitskompetenz durch 

schulische Curricula vermehrt unterstützt. Zu den Inhalten gehört auch die 

Vorbereitung auf das Elternsein. 

 

 4. Schulgesundheitsfachkräfte ergänzen die Gesundheitsfürsorge und  

bringen Prävention vor Ort voran, fachlich angebunden und unterstützt durch 

den Kinder- und Jugendgesundheitsdienst. 



Machen Sie mit dem 

Haufen an 

Informationen, was 

sie schon immer 

wollten…! 

 

Vielen Dank für Ihre 

Aufmerksamkeit! 

 

 
Dr. Ulrike Horacek 

....und zum Schluss: 



KJGD und Zahnärztlicher Dienst im Kreis RE 

Der KJGD ist in allen 10 Städten 

vertreten. 

 
Die Teams des KJGD bestehen 

jeweils aus einer JÄ-Ärztin, fast 

ausnahmslos Fachärztinnen für 

Kinder- und Jugendmedizin, 

einer medizinischen 

Fachangestellten und einer 

Sozialmedizinischen Assistentin. 

 
Die Städte werden zusätzlich 

von fünf Teams des ZäD 

versorgt. 

ZäD KJGD 



Hilfreiche kleine Tipps (4) 



Präventionskontext auf NRW-Landesebene 

Landesgesundheitskonferenz

Dialog-/
Transfer-Foren

(temp.) AG 
„Starke Seelen“

Temporäre 
AG 2

Temporäre 
AG 1

Temporäre 
AG 3

Strukturen der NRW-Landesinitiative 

„Gesundheitsförderung und Prävention“

Lenkungsgruppe der Landesinitiative 

„Gesundheitsförderung und 

Prävention“

SteuerungsAG

Landesrahmen-

vereinbarung

(temp.) AG 
„Mutter und Kind“

bestehende 

Gremien / 

Programme

z.B. AG Sucht



BMG Forum  

• Partizipation 

• besondere Bedarfe 

berücksichtigen 

• Paradigmenwechsel: 

Organisationsentwick-

lung statt Projektitis 

• Konzentration auf 

wirkungsvolle, 

nachhaltige 

Maßnahmen 

• Forschung 

(settingbezogen) 

• Transparenz und 

Austausch 

• Qualifizierung von 

Multiplikatoren 


